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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde Hildrizhausen Landkreis Böblingen

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl
des Gemeinderats am 9. Juni 2024

1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regel-
mäßige Wahl des Gemeinderats statt.
In der Gemeinde Hildrizhausen sind dabei 12 Ge-
meinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der
höchstens zulässigen Bewerber für einen Wahlvor-
schlag beträgt 24.

2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvor-
schläge für diese Wahl frühestens am Tag nach
dieser Bekanntmachung und spätestens am
28. März 2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden
des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeister-
amt Hildrizhausen, Herrenberger Str. 13, 71157
Hildrizhausen schriftlich einzureichen. Später ein-
gehende Wahlvorschläge müssen zurückgewiesen
werden (§ 18 Abs. 2 KomWO).

2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, von mit-
gliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen
und von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigungen eingereicht werden.

Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede
Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Ver-
bindung von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.

2.2 Zulässige Zahl der Bewerber

2.2.1 Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen
(höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten,
wie Gemeinderäte zu wählen sind. Ein Bewerber
darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahl-
vorschläge aufnehmen lassen.

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte
Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in
einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlge-
biet oder in einer Versammlung der von diesen aus
ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023
in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung
vorgesehenen Verfahren wählen und in gleicher
Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag
festlegen.

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
vereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Ver-
sammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts
wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung
im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in geheimer Ab-
stimmung mit der Mehrheit der anwesenden An-
hänger wählen und in gleicher Weise deren Reihen-
folge auf dem Wahlvorschlag festlegen.

Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die
Gemeinde.

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren
Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden
(sog. gemeinsame Wahlvorschläge), können in
getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien
und Wählervereinigungen oder in einer gemeinsa-
men Versammlung gewählt werden. Die Hinweise
für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten ent-
sprechend.

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag
Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr
vollendet hat.
Nicht wählbar sind Bürger,
• die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik
Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;

• die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen;

• Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind
außerdem nicht wählbar, wenn sie infolge einer
zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer
strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaa-
tes, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wähl-
barkeit nicht besitzen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten
• den Namen der einreichenden Partei oder Wähler-
vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch diese. Wenn die einreichende
Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der
Wahlvorschlag ein Kennwort enthalten;

• Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag
der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Be-
werber;

• bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehö-
rigkeit angegeben werden.

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder
Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein einge-
tragener Ordensname oder Künstlername angege-
ben werden.
Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge
aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal
aufgeführt sein; für keinen Bewerber dürfen Stim-
menzahlen vorgeschlagen werden.

2.6 Wahlvorschläge von Parteien und von mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen
müssen von dem für das Wahlgebiet zuständigen
Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsbe-
rechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die
Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.
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Öffnungszeiten / Telefon
Gemeindeverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.:
Zentrale; Vorzimmer BM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-01
Einwohnermeldeamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-11
Standesamt / Rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-12
Finanzwesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-14
Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-15
Steueramt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-16
Hauptamt / Personalamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-22
Jugendreferat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-17
Montag bis Freitag 9.00–12.00 Uhr
Donnerstag 16.30–18.30 Uhr
Freitagnachmittag kein Dienstbetrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.hildrizhausen.de
E-Mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@hildrizhausen.de
Polizeiposten Holzgerlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 41 60 40
Die Dienststelle ist nicht ständig besetzt.
In dringenden Fällen Polizeirevier Böblingen anrufen . . . . (0 70 31) 13-25 00

Wichtige Telefonnummern
Notruf: Polizei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10
Notruf: Feuerwehr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (auch Notruftelefax) 1 12
Notruf: Notarzt / Rettungsdienst . . . . . . . . . . . . (auch Notruftelefax) 1 12
Krankentransport . . . . . . . . . .(im Mobilfunk mit Vorwahl 0 70 31) 1 92 22
Polizeireiver Böblingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 13-25 00
Bauhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 26 81
Kläranlage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 60 90 70
Freibad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 90
Schönbuchschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 54 48-0, Fax: 2 54 48-30
Kindergärten:
Schönbuchstraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 04 82
Panoramastraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 06 06
Schule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 31
Waldkindergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01 60) 7 03 31 23
Diakonie- und Sozialstation Hildrizhausen . . . . . . . . . . . . . 6 55 77 41
Fr. von Pupka-Lipinski, Holzgerlingen . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 84 74-0
Verein für Hilfe, Pflege u. Begegnung . . . . 9 42 51 79 / (01 59) 01 38 73 81
IAV-Stelle mit Demenzagentur Schönbuchlichtung
Beratung zum Thema Pflege und Demenz . . . . . . . . . (0 70 31) 6 84 74-60
Palliative Care Team Landkreis Böblingen
Telefon für Aufnahmen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 71 52) 33 04-4 24
Ambulanter Erwachsenenhospizdienst Region Böblingen
Hospizgruppe Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen
(Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, Angehörige stützen)
Einsatzleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 3 04 94 02
Ambulanter Kinder- u. Jugendhospizdienst Landkreis Böblingen
Dasein, Zuhören, Zeit haben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 59 64 01
Telefonseelsorge evangelisch (08 00) 1 11 01 11

katholisch (08 00) 1 11 02 22
Seelsorge für Kinder und Jugendliche . . . . . . . . . . . (08 00) 1 11 03 33
Gespräch im Schutz der Anonymität – bei Tag und im dringenden Fall auch nachts
Landratsamt Böblingen / Amt für Soziales und Teilhabe /
Sozialer Dienst
Informationen über Sozialleistungen nach SGB XII wie Hilfe zum Lebens-
unterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur
Pflege. Orientierungsberatung bei finanziellen und sozialen Schwierigkeiten
für Personen ab 18 Jahren.
Frau Barut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63-15 69
Familie am Start – Hilfen von Anfang an
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Müttern und Vätern
ab Beginn der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr . . (0 70 31) 6 63-24 03
Beratungsstelle für Schwangere (anerkannt nach § 219 StGB)
Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen
Termine nach telefonischer Vereinbarung. . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63-17 17
THAMAR Anlauf und Beratungsstelle
gegen sexuelle Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 22 20 66
AMILA – Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt
info@amila-beratung.de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 32-8 08
MOBILE – Managment von Beruf und Familie . . . . (0 70 31) 6 63-1928
GEWALTig überfordert – wenn Pflege an Grenzen stößt
Mo.–Do. von 16.00–18.00 Uhr . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63 30 00
Evang. Pfarramt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 50, Fax: 6 07 75
Kath. Pfarramt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 7 47 00
Kundeninformation und Service
des Abfallwirtschaftsbetriebs . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63-15 50
Elektro-Notdienst der Innung Böblingen . . . . . . . . . (01 72) 7 14 96 96
Unitymedia – Kundenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . (07 11) 54 88 81 50
Notrufnummer Badische Rheingas. . . . . . . . . . . . . . (0 76 21) 9 33 20
EnBW Störungsannahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0800) 3 62 94 77

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern
der Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versamm-
lungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich
und handschriftlich zu unterzeichnen.

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wäh-
lervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Ver-
tretungsberechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen
nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeich-
nen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO).

2.9 Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet
sein

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im
Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unter-
stützungsunterschriften);

Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlbe-
rechtigt sind (Unterstützungsunterschriften).

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahl-
vorschläge
• von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem
zu wählenden Organ vertreten sind;

• von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich orga-
nisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem
zu wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvor-
schlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung
Gewählten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeit-
punkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch ange-
hören.

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amt-
lichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die
Formblätter werden auf Anforderung der Partei oder
Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahl-
ausschusses oder wenn der Gemeindewahlausschuss
noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürger-
meisteramt Hildrizhausen, Herrenberger Str. 13, 71157
Hildrizhausen – kostenfrei geliefert. Als Formblätter für
die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die ausge-
gebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der
Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung
der einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das
Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Diese An-
gaben werden von der ausgebenden Stelle im Kopf der
Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der
Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhänger-
versammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich
und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unter-
schrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und
Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der
Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als
Unterzeichner, die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der
Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister einge-
tragen sind, müssen zu dem Formblatt den Nachweis für
die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides
statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m.
Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund
der Rückkehrregelung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeinde-
ordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außer-
dem erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug
oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde
dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungslose Personen,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw.
Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unterstützen
wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Wei-
se nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt entspre-
chend.
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2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für die-
selbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge
für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf
allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs.
3 Nr. 4 KomWO).

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Be-
werber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhänger-
versammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete
Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO).

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend
auch für gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
• eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass
er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat;
die Zustimmungserklärung ist unwiderruflich;

• von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstatt-
liche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und
Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der
zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmit-
gliedstaates über die Wählbarkeit;

• Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in
§ 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestim-
mungen des § 26 Bundesmeldegesetz von der Melde-
pflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen
sind, müssen in der o. g. eidesstattlichen Versicherung
ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Weg-
zug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde dort ihre Hauptwohnung hatten;

• eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung
der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhän-
gerversammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Anga-
ben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Ein-
ladung, Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter
bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthal-
ten; außerdem muss sich aus der Niederschrift ergeben,
ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben
und wie diese von der Versammlung behandelt worden
sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberech-
tigte Teilnehmer haben die Niederschrift handschrift-
lich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses an Eides
statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die
Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer Abstimmung
durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen
sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die
Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählerver-
einigung eingehalten worden sind;

• die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften
(vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtig-
ten Personen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließ-
lich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nach-
weisen;

Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als
Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist
zur Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig.
Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann au-
ßerdem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen
Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte
Adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Na-
men, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen
bezeichnet werden. Sind keine Vertrauensleute benannt,
gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvor-
schlags als Vertrauensleute. Soweit im Kommunalwahl-
gesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes
bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, jeder für sich,
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag

abzugeben und Erklärungen von Wahlorganen entgegen-
zunehmen.

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die
Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Er-
klärungen sowie für Zustimmungserklärungen sind auf
Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Hildrizhau-
sen, Herrenberger Str. 13, 71157 Hildrizhausen.

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeich-
nis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1
KomWO.

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit
dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am
Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags –
für die Wahl der Mitglieder der Regionalversammlung
des Verbands Region Stuttgart – durch Wegzug oder
Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis – aus
dem Verbandsgebiet der Region Stuttgart – verloren ha-
ben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Verände-
rung wieder in den Landkreis – in das Verbandsgebiet der
Region Stuttgart – zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung
begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei
Monate wieder im Landkreis – im Verbandsgebiet der Re-
gion Stuttgart – wohnen oder ihre Hauptwohnung begrün-
det haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht
identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberech-
tigte seinerzeit den Landkreis – das Verbandsgebiet der
Region Stuttgart – verlassen hat oder seine Hauptwoh-
nung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung
über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der
Hauptwohnung aus dem Landkreis – dem Verbandsgebiet
der Region Stuttgart – sowie über das Wahlrecht zu die-
sem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kosten-
frei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit
weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung ver-
legt hat.

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes-
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde
– im Landkreis – im Verbandsgebiet der Region Stuttgart
– gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat
der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er
bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch
beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er
bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis –
im Verbandsgebiet der Region Stuttgart – haben wird. Für
die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in
Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht
in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt
mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzu-
schließen.
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3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf.
samt der genannten Erklärungen und eidesstattlichen Ver-
sicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonn-
tag, 19. Mai 2024 (keine Verlängerung möglich) beim
Bürgermeisteramt Hildrizhausen, Herrenberger Str.
13, 71157 Hildrizhausen eingehen.
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Er-
klärungen hält das Bürgermeisteramt Hildrizhausen,
Herrenberger Str. 13, 71157 Hildrizhausen bereit.
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen;
§ 30 der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen
Wahlschein beantragt hat.

Ort, Datum

Hildrizhausen, 08. Februar 2024

Bürgermeisteramt
gez.
Matthias Schöck
Bürgermeister
Unterschrift, Amtsbezeichnung

Notdienste

Ärztlicher Notdienst
Notfallpraxis Sindelfingen
am Krankenhaus Sindelfingen, Arthur-Gruber-Straße 70,
71065 Sindelfingen
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag von 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag von 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8.00 bis 20.00 Uhr

Notfallpraxis Herrenberg
am Krankenhaus Herrenberg, Marienstraße 25,
71083 Herrenberg
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonn- und Feiertag von 10.00 bis 16.00 Uhr
Die Patienten können direkt ohne Voranmeldung in eine der
Praxen kommen. Können Patienten nicht in eine Notfallpraxis
kommen, weil sie beispielsweise bettlägerig sind, erreichen sie
unter der Telefon 116 117 den Arzt im Bereitschaftsdienst, der
für medizinisch notwendige Hausbesuche eingeteilt ist. Diese
Nummer gilt auch, wenn Patienten außerhalb der Öffnungszeiten
der Notfallpraxen in der Nacht Kontakt mit dem diensthabenden
Arzt aufnehmen möchten, weil sie medizinische Hilfe benötigen.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht mit dem Rettungs-
dienst zu verwechseln, der in medizinischen Notfällen zu rufen
ist. Dazu gehören insbesondere Verdacht auf Schlaganfall oder
Herzinfarkt, starke Blutungen, Atemnot oder Vergiftungen. In die-
sen Fällen ist sofort die 112 anzurufen.
Ein Patient kann jede Notfallpraxis seiner Wahl aufsuchen.

docdirekt: Die sichere Online-Sprechstunde für alle
gesetzlich Versicherten
Ob von zu Hause, bei der Arbeit oder auf Reisen – bei docdirekt
bekommen Sie von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 19.00

Uhr schnelle ärztliche Hilfe. Der Service ist über drei Wege er-
reichbar: Über die docdirekt-App, die Webseite docdirekt.de
oder telefonisch unter der Rufnummer 116117. Nach Angabe der
Personalien und Krankheitssymptome kann in der Regel noch am
gleichen Tag ein Online-Arzttermin vereinbart werden. Der Tele-
Arzt oder die Tele-Ärztin meldet sich zum vereinbarten Zeitpunkt
und behandelt direkt über Videotelefonie.

docdirekt ist für gesetzlich Krankenversicherte kostenfrei. Die
Beratung erfolgt ausschließlich durch erfahrene niedergelassene
Haus- und Kinderärzt*innen. Weitere Informationen zur Online-
Sprechstunde finden Sie auf der Webseite: www.docdirekt.de

Kinder- und jugendärztlicher Notdienst
Kinder- und jugendärztliche Notfallpraxis am Klinikum Böblingen,
Bunsenstraße 120

Montag bis Freitag von 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage von 8.30 bis 22.00 Uhr

Die Patienten können direkt ohne Voranmeldung in die Praxis
kommen. Zentrale Rufnummer: 116 117

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Patienten wenden sich an die zentrale Augenärztliche Notfallpra-
xis am Katharinenhospital in der Augenklinik, Kriegsbergstraße
60, Haus K, 70174 Stuttgart.

Die Notfallpraxis hat geöffnet freitags von 16.00 bis 22.00 Uhr
und an Wochenenden und Feiertagen von 8.00 bis 22.00 Uhr.
Zu den übrigen Zeiten im Notfalldienst ist die Notaufnahme der
Augenklinik zuständig. Zentrale Rufnummer: 116 117

HNO-Bereitschaftsdienst
Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-
Straße 5, Gebäude 600

Öffnungszeiten:

Samstag, Sonntag und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr

Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis kom-
men. Zentrale Rufnummer: 116 117

Zahnärztlicher Notdienst
Zahnärztliches Notdienstzentrum Stuttgart,
Schloßstraße 74, 70176 Stuttgart

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: ab 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr des Folgetags

Jedes Wochenende:
von Freitag ab 20.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr durchgehend
Gesetzliche Feier- und Brückentage: durchgehend
Eine Voranmeldung in der Praxis ist nicht nötig.

Zentrale Notrufnummer: 01801 – 116 116

Apotheken
Dienstbereitschaft von 8.30 bis 8.30 Uhr
Samstag, 10. Februar 2024
Bahnhof-Apotheke Böblingen, Bahnhofstr. 19
Telefon (07031) 25223

Sonntag, 11. Februar 2024
Atlas Apotheke Dagersheim, Hauptstr. 11
Telefon (07031) 671330

Linden-Apotheke Weil im Schönbuch, Hauptstr. 53
Telefon (07157) 61609

Montag, 12. Februar 2024
Paracelsus Apotheke Böblingen, Postplatz 14
Telefon (07031) 25043

Dienstag, 13. Februar 2024
Rotbühl-Apotheke Sindelfingen, Leonberger Str. 29
Telefon (07031) 70820
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Apotheke am Eichle in Schönaich, Holzgerlinger Str. 3
Telefon (07031) 4149777

Mittwoch, 14. Februar 2024
Apotheke 42 Böblingen, Poststr. 42
Telefon (07031) 204360

Donnerstag, 15. Februar 2024
Stern-Apotheke Sindelfingen, Mercedesstr. 12
Telefon (07031) 878500
Flora-Apotheke Weil im Schönbuch, Hauptstr. 102
Telefon (07157) 63330

Freitag, 16. Februar 2024
Apotheke an der Schwabstraße Böblingen, Schwabstr. 21
Telefon (07031) 224085

Das Rathaus informiert

Leerung der Altpapiertonnen
Am Samstag, 17. Februar 2024 findet die
Leerung der Altpapiertonnen statt.
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit
geschlossenem Deckel bis spätestens 6.00
Uhr bereit gestellt sein.

Stand der Bauarbeiten zum Anschluss der
Wasserversorgung der Gemeinde Hildrizhau-
sen an die Ammertal-Schönbuchgruppe

Die Arbeiten zum Anschluss der Wasserversorgung
Hildrizhausen an die ASG werden seit Mitte Januar
fortgesetzt. Zuvor mussten die Arbeiten aufgrund der
nassen Witterung vorzeitig eingestellt werden. Im Ja-

nuar wurden die Leitungsbauarbeiten in Richtung Golfplatz Holz-
gerlingen fortgeführt.

•
Mitte Februar wird die Druckerhöhungsanlage (DEA) für den
Sportplatz Altdorf geliefert und aufgestellt.
Ab nächster Woche (KW 7) wird ein Teil der Bautruppe auf Hildriz-
hausener Gemarkung weiterarbeiten. Hier wird die Leitung vom
Friedhof Hildrizhausen in Richtung Hochbehälter „Lettenbühl“
verlegt. Die Leitung wird dabei mittels Spülbohrung verlegt. Ab-
schnittsweise kann aber auch der Einsatz eines Pfluges erforder-
lich sein.

Die Landesstraße wird voraussichtlich in der letzten Februarwo-
che unterquert. Anschließend werden die letzten Meter in Rich-
tung Hochbehälter mithilfe des Spülbohrgeräts verlegt.
Nach wie vor ist geplant, dass die Maßnahme im zweiten Quartal
2024 zum Abschluss kommt.
Wir bitten um Beachtung und um Verständnis für die Beeinträch-
tigungen entlang der Baustrecke.

Gehwegsperrung und halbseitige
Straßensperrung in der Tübinger Straße

Aufgrund von Abbrucharbeiten hat der Gemein-
deverwaltungsverband Holzgerlingen eine halb-
seitige Sperrung inklusive Gehwegsperrung in
der Tübinger Straße auf Höhe Haus Nr. 14 in der

Zeit vom 5. bis 26. Februar 2024 verkehrsrechtlich angeord-
net.
Die gegenüber liegende Gehwegseite kann uneinge-
schränkt genutzt werden.
Wir bitten um Beachtung und um Verständnis für diese Maß-
nahme.

Bei der Gemeinde Hildrizhausen ist ab sofort die Stelle einer/
eines

Mitarbeiterin/Mitarbeiters (m/w/d)
im Bereich der Aussegnungshalle

neu zu besetzen.
Dieses Aufgabengebiet beinhaltet insbesondere vor- und
nachbereitende Arbeiten bei Trauerfeiern in der Ausseg-
nungshalle sowie die regelmäßige Reinigung der Räumlich-
keiten in der Aussegnungshalle.
Für diese Stelle wird eine/ein Mitarbeiter/in gesucht, die/
der im Falle einer Trauerfeier kurzfristig zur Verfügung steht.
Der Zeitaufwand beträgt durchschnittlich zwischen drei und
vier Stunden bei jeder Trauerfeier. Die Vergütung erfolgt auf
Stundenlohnbasis. Eine entsprechende Einarbeitung ist vor-
gesehen.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum
23. Februar 2024 an das Bürgermeisteramt Hildrizhausen,
Herrenberger Straße 13, 71157 Hildrizhausen.
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Hauptamtsleiter
Julian Jassmann, Telefon 07034/9387-22, gerne zur Verfügung.
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Verschenkbörse
Folgendes Angebot ist bei der Gemeinde Hildrizhausen einge-
gangen:
• ca. 100 Langspielplatten (Rock/Popp) Tel. 652166
Wenn Sie Interesse an den angebotenen Gegenständen haben,
setzen Sie sich bitte mit dem Anbieter unter der angegebenen
Telefonnummer in Verbindung.
Sollten auch Sie noch brauchbare Gegenstände (kein Sperrmüll)
zu verschenken haben, dann melden Sie sich bitte im Rathaus,
Zimmer 11, Tel. 93870.

foodsharing

Kleine Lebensmittel-Warenkunde – Teil 12:
Milchprodukte
Viele Lebensmittel sind auch nach Überschreiten des Mindest-
haltbarkeitsdatums noch gut genießbar. Aber wie lange? Welche
Lagerung ist am besten? Und woran erkenne ich Verderb? In
dieser Serie werden dazu verschiedene Lebensmittel beleuchtet.
Heute: Milchprodukte
Milchprodukte sind Lebensmittel, die aus Milch hergestellt wer-
den. Dazu gehören z.B. Joghurt, Quark, Sahne oder Schmand.
Sie halten sich nach dem Überschreiten des MHD noch Tage bis

Monate lang. Nach dem Öffnen allerdings nur ein paar Tage. Ver-
derb erkennt man am Schimmel oder an einer starken Bläschen-
bildung an der Oberfläche. Zusätzlich riecht das Lebensmittel
muffig, vergoren oder alkoholisch.
Milchprodukte werden im Kühlschrank gelagert. Bei Schimmel-
befall entsorgen. Bei Joghurt kann es passieren, dass sich nach
einiger Zeit oben eine Flüssigkeit absetzt. Dabei handelt es sich
um natürliche Molke die unbedenklich ist. Indem der Joghurt um-
gerührt wird, nimmt er seine ursprüngliche Konsistenz wieder an.
Sauermilchprodukte, Joghurt und Quark besitzen durch ihren
natürlichen Säuregehalt einen Schutz vor eindringenden Mikro-
organismen. Fertiger Milchreis oder Puddings dagegen besitzen
keinen solchen Schutz, sodass sie schneller verderben.

Die Nachhaltigkeit und wir

Der Siegeldschungel II: Palmöl
Wie nachhaltig ein Produkt ist, wird gerne mit Siegeln gekenn-
zeichnet. Doch je wichtiger Nachhaltigkeit ist, desto mehr müs-
sen wir uns vor Greenwashing in Acht nehmen. Was verbirgt sich
hinter welchem Siegel – wo steckt echte Nachhaltigkeit drin und
wo wurde nur ein grüner Mantel umgehängt. Das zeigt diese Rei-
he. Heute: Palmöl.

Bei der Gemeinde Hildrizhausen (rund 3.600 Einwohner/innen) sind unbefristete Stellen für unsere Kindertagesstätten zu be-
setzen:

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) in Teilzeit (ca. 30 – 70 %)
Wir bieten unseren pädagogischen Fachkräften:

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 32 Tagen Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche)
• Verfügungszeiten, die im Homeoffice erbracht werden können
• eine attraktive Bezahlung nach dem TVÖD-SuE
• jährliche Leistungsprämie und Jahressonderzahlung
• eine 39-Stunden-Woche
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihr Profil für die Anstellung als pädagogische Fachkraft:
• eine Ausbildung als Erzieher/in bzw. Kinderpfleger/in oder eine gleichwertige Qualifikation nach dem Fachkräftekatalog des

§ 7 KiTaG
• Flexibilität und Einsatzbereitschaft
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

Spätestens ab dem 1. September 2024 wird zudem die neue Kindertagesstätte „Untere Rosne“ ihren Betrieb aufnehmen. Dort
erwartet Sie eine neue Einrichtung mit modernster Ausstattung orientiert an den aktuellsten pädagogischen Erkenntnissen. Da-
rüber hinaus bieten wir Ihnen in unseren Einrichtungen viel Platz zur Entfaltung und Entwicklung neuer Konzepte sowohl für den
U3- als auch für den Ü3-Bereich an.
Wenn wir Ihr Interesse an einer Beschäftigung bei der Gemeinde Hildrizhausen geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Be-
werbungsunterlagen bis zum 18. Februar 2024 per Post an das Bürgermeisteramt, Herrenberger Straße 13, 71157 Hildrizhausen
oder per E-Mail an info@hildrizhausen.de.
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Hauptamtsleiter Julian Jassmann unter der Telefonnummer 07034 / 9387-22 gerne vorab
zur Verfügung.
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Palmöl ist ein Pflanzenfett, das in sehr vielen Produkten enthalten
ist: in Lebensmitteln wie Margarine oder Streichcremes, in Kos-
metikprodukten, in Waschmitteln, aber auch in Biokraftstoffen.
Warum ist denn Palmöl überhaupt problematisch? Palmöl wird
in Gegenden angebaut, in denen auch tropischer Regenwald
wächst. Wenn dieser für den Anbau der Ölpalme abgeholzt wird,
dann wird nicht nur sehr viel CO2 frei, sondern es gehen auch
viele Arten, die im Regenwald wachsen, verloren. Oft geht es
auch den Menschen, die auf den Ölpalmenplantagen arbeiten,
schlecht und es arbeiten auch Kinder dort.

Garantiert keine echte
Nachhaltigkeit, aber besser
als nichts: Das RSPO-Sie-
gel für Palmöl By Spreefar-
be2 – Own work, CC BY-
SA 4.0, https://commons.
wik imedia.org/w/index.
php?curid=81144612

Das RSPO Siegel ist das bekannteste
Siegel, das es für Palmöl gibt. Der
Roundtable on Sustainable Palm Oil
(Der runde Tisch für nachhaltiges
Palmöl, RSPO) wurde vom WWF, Uni-
lever und einigen Palmölinteressens-
gruppen gegründet. Das Siegel soll
garantieren, dass sich die zertifizierten
Unternehmen an gesetzliche Vorga-
ben halten und freiwillig auch darüber
hinaus engagieren. Etwa ein Fünftel
aller Palmölplantagen ist RSPO-zertifi-
ziert. Beispielsweise dürfen auf beson-
ders schützenswerten Böden keine
Palmölplantagen errichtet werden.
Außerdem sind besonders giftige Che-
mikalien verboten. Das heißt: Ein wirk-
liches Nachhaltigkeitskriterium ist das
RSPO Siegel nicht. Allerdings ist das
immer noch besser als kein Siegel.

Eine mögliche Alternative wäre, Palmölprodukte ganz zu meiden.
Das ist nicht nur deshalb schwierig, weil Palmöl in so vielen Pro-
dukten zu finden ist. Auch aus ökologischer und wirtschaftlicher
Sicht ergibt das wenig Sinn. Denn die Ölpalme ist drei bis fünf
Mal ertragreicher als andere Ölpflanzen wie Raps oder Soja. Das
heißt, dass man viel mehr Fläche bräuchte, um unseren Ölbedarf
mit anderen Pflanzen als der Ölpalme zu decken.
Und dann? Wenn man ein Produkt kauft, in dem Palmöl enthal-
ten ist, sollte man auf ein Siegel achten. Das RSPO Siegel ist ein
erster möglicher Schritt, doch sicher sein, dass das Palmöl dann
aus nachhaltigem Anbau stammt, kann man nicht. Wenn man da-
gegen auf Produkte aus dem fairen Handel oder mit Bio-Siegel
zurückgreift, stehen die Chancen schon besser. Bei Produkten
mit Palmöl auf ein Bio-Siegel zu achten, ist also im Moment die
nachhaltigste Entscheidung, die man beim Kauf treffen kann.

Schulnachrichten

Berkenschule

EINLADUNG ZUM „TAG DER OFFENEN TÜR“
AN DER BERKENSCHULE

WERKREALSCHULE HOLZGERLINGEN

22. FEBRUAR 2024
14.00 Uhr Empfang und Begrüßung der Gäste im Musiksaal

durch die Schulleitung

ca. 14.10 – 16.00 Uhr SCHULRALLYE für die zukünftigen 5.Klässler
In verschiedenen Workshops stellen wir vor, wie wir
an unserer Schule arbeiten.

Informationen für die Eltern:

ca. 14.10 – 16.00 Uhr Schulhausführung und Elterninformationen durch die
Schulleitung
Informationen im Musiksaal über Tablets zu Themen
wie Schulsozialarbeit, Schulprofil, Berufsorientierung,
Präventionsmodule, Schulsozialarbeit, Schulsanitäter,
Streitschlichter, Patenmodell, außerunterrichtliche
Veranstaltungen und vieles mehr
Kaffee, Kuchen und Popcorn im Musiksaal

Ich freue mich sehr auf diesen Nachmittag, die Begegnungen mit Ihnen und Ihren
Kindern und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ihre

Nicole Sattler

Schulleiterin

Förderverein der Otto-Rommel-Realschule e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung findet am
Donnerstag, 22.02.2024 um 19.00 Uhr im Restaurant Leib-
speiserei in Altdorf statt.
Für die Mitgliederversammlung ist folgende Tagesordnung vor-
gesehen:
1) Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Wahlen
3) Berichte
4) Wünsche und Anträge
5) Verschiedenes

Gemeinsam mit Ihnen schützen wir die Lebens-
räume bedrohter Tierarten weltweit.
Mehr Infos: wwf.de
Spendenkonto: DE06 5502 0500 0222 2222 22
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Anträge und Wünsche zu Punkt 4 sind spätestens 5 Tage vor
der Versammlung bei der ersten Vorsitzenden schriftlich einzu-
reichen.
Wir laden alle Mitglieder des Vereins herzlich zur Versammlung
ein.
Der Vorstand
1. Vorsitzende: Sabine Würth, In der Beunde 28,
71155 Altdorf Email: ors-foerderverein@web.de

Volkshochschule

vhs.Böblingen-Sindelfingen
Außenstelle Altdorf/Hildrizhausen

Herrenberger Str. 13
Telefon (0 70 31) 64 00-82
E-Mail: altdorf_hildrizhausen@vhs-aktuell.de
www.vhs-aktuell.de

Öffnungszeiten:
Mo. 9.30 bis 11.00 Uhr

Schnuppertauchen
Erste Schritte zur Welt unter Was-
ser – für Erwachsene und Kinder
Tauchen ist kein Wettkampfsport,
es ist das notwendige Mittel, um
die Unterwasserwelten kennen-
lernen zu können. Allerdings muss
man vorher unter professioneller
Begleitung einige Fertigkeiten er-
lernen. Weil man sich aber das Ge-
fühl, länger unter Wasser zu sein,
nur schwer vorstellen kann, bieten
wir das ‚Schnuppertauchen‘ an.
Danach wissen Sie, wie das Tau-
chen funktioniert und wie viel Spaß
es machen kann.
Neben einer theoretischen Einfüh-
rung über die Grundlagen des Tau-

chens und einer Einweisung in die Ausrüstung, wird eine Stunde
lang getaucht. Die komplette Tauchausrüstung wird gestellt. Zu-
erst wird den Schülern gezeigt, dass man unter Wasser durch
den Lungenautomaten genügend Luft bekommt. Dann lernen wir
die Schwerelosigkeit kennen und üben das Schwimmen mit Flos-
sen und die notwendigen Bewegungsabläufe. Wir erfahren, was
zu tun ist, wenn der Lungenautomat aus dem Mund fallen soll-
te, wie die Tauchermaske auszublasen ist, falls Wasser eintritt,
und wie der wichtige Druckausgleich funktioniert. Danach gibt es
noch Wohlfühlübungen sowie Spiel und Spaß. Als Erinnerung an
den ersten Tauchgang im Bad, werden wir von allen Schülern ein
Unterwasserbild machen.
Voraussetzungen: Schwimmen können, keine gesundheitlichen
Beeinträchtigungen. Bitte bei Anmeldung unbedingt Geburts-
datum, Konfektions- und Schuhgröße angeben.
Treffpunkt ist die Tauchschule in Böblingen. Die spätere Anfahrt
ins Gartenhallenbad Maichingen erfolgt individuell.
In Zusammenarbeit mit der Tauchschule ‚Die Taucher‘ Böblingen.
Kursr.:373 025 21
Dozentin: Waltraud Binanzer
Termin: Sonntag, 25. Februar, 11.30 – 14.00 Uhr
Tauchschule Böblingen/Hallenbad Maichingen
Gebühr: Euro 74,- (Kinder 8 bis 15 Jahre 49,00 Euro) Mindest-
alter: 8 Jahre

Gitarren-Treff – Gitarre spielen: gemeinsam statt einsam
Sie haben irgendwann mal Gitarre
gespielt und jetzt steht sie in der
Ecke? Sie haben schon einmal ein-
fache Stücke nach Noten gespielt?
(Nicht nur Akkorde.) Gemeinsam
mit anderen können Sie Ihre Kennt-
nisse wieder auffrischen.
Gemeinsam klingen auch einfa-

che Stücke gut. Wir spielen 2- bis 4-stimmige Stücke aus unter-
schiedlichsten Richtungen (Folk, Ragtime, Klassik etc.)
Voraussetzung: Ohne Notenkenntnisse geht es leider nicht.
Kursnr.: 245 600 21
mit Vorkenntnissen
Bitte mitbringen: Notenständer, Gitarre, Noten
Dozentin: Ursula Hänel
6 Termine: Montag, 26. Febr., 18. März, 15. Apr., 13. Mai,
17. Juni, 15. Juli, jeweils 19:30 – 20:30 Uhr
Ort: Holzgerlingen, Turmstraße 14
Gebühr: Euro 53,-, Kleingruppe: max. 8 Teilnehmer

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde
Hildrizhausen

Öffnungszeiten des Gemeindebüros
Dienstag und Donnerstag 9.00 bis 11.00 Uhr
Tel. (07034) 4250 oder E-Mail: pfarramt.hildrizhausen@elkw.de
Pfarrer Roß steht Ihnen auch außerhalb der Bürozeiten für ein Ge-
spräch zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter (07034) 4250 oder
per E-Mail unter ross@evangelische-kirche-hildrizhausen.de.
Weitere Infos: www.evangelische-kirche-hildrizhausen.de

Wochenspruch
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles voll-
endet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem
Menschensohn. (Lukas 18,31)

Sonntag, 11. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst (Prädikant Andreas Schnaufer),

Gemeindehaus
Kollekte: Kinderkirche

19.30 Uhr Kontemplation, Gemeindehaus

Montag, 12. Februar
19.30 Uhr Kirchenchor, Gemeindehaus

Mittwoch, 14. Februar
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht, Hildrizhausen

Donnerstag, 15. Februar
18.00 Uhr Jungbläser, Gemeindehaus
20.00 Uhr Posaunenchor, Gemeindehaus
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Samstag, 17. Februar
Ab 7.00 Uhr Altpapiersammlung

Gemeindebüro geschlossen
In den Faschingsferien ist das Gemeindebüro geschlossen
(13. und 15. Februar). Pfarrer Roß ist ganz normal im Dienst.

Gottesdienst am Sonntag im Gemeindehaus
Am Sonntag, 4. Februar feiert Prädikant Klaus Schnaufer aus
Gäufelden mit uns den Gottesdienst um 10.00 Uhr im Gemeinde-
haus. Die Kollekte ist für die Kinderkirche bestimmt.
Durch die „Winterkirche“ im Gemeindehaus sparen wir Energie
und schonen unsere Umwelt. Der Gottesdienstraum im Gemein-
dehaus ist ebenerdig und behindertengerecht erreichbar. Nach
jedem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaf-
fee oder Tee und etwas Gebäck zusammenzustehen. Die Gottes-
dienste aus dem Gemeindehaus werden ebenfalls online über-
tragen.

Gottesdienst im
Gemeindehaus
mit Prädikant Klaus Schnaufer

Sonntag, 11. Febr. 2024, 10 Uhr
Kinderspielecke - Kinderkirche
Rosnestr. 15 - Hildrizhausen

online live oder 24/7 auf www.evangelische-kirche-hildrizhausen.de

Kinderkirche
Die Kinderkirche findet jeden Sonntag von 10.00 Uhr bis 11.20
Uhr im Gemeindehaus statt. Wir freuen uns auf viele Kinder zwi-
schen 4 und 12 Jahren! Herzliche Einladung!

Kollektendank
Die Teilnehmer des Gottesdienstes vom letzten Sonntag gaben
107 Euro für die Diakonie. Wir bedanken uns herzlich bei allen
Geberinnen und Gebern!

Mit der ganzen Familie Gottesdienst besuchen
Die Gottesdienste im Gemeindehaus machen es für die ganze
Familie einfacher, dabei zu sein. Während die Erwachsenen im
Gottesdienst im Erdgeschoss sind, können die Kinder von 4 bis

12 Jahren am Kindergottesdienst im Obergeschoss teilnehmen.
Und für die ganz Kleinen und ihre Eltern gibt es eine Eltern-Kind-
Ecke, in dem die Kinder unbekümmert spielen und die Eltern den
Gottesdienst trotzdem miterleben können. Solange die Gottes-
dienste bis Mitte März also im Gemeindehaus stattfinden, sind
die Angebote für Familien unter einem gemeinsamen Dach. Pro-
bieren Sie es aus!

Altpapiertonne rausstellen – Jugend sammelt

Am Samstag, 17. Februar engagiert sich die Evangelische Ju-
gend wieder bei der Altpapiersammlung. Wenn Sie Ihre Altpapier-
tonne an diesem Morgen rausstellen, unterstützen Sie das Enga-
gement der jungen Leute. Vielen Dank!

Altpapiertonne
rausstellen
Evangelische Jugend
und Posaunenchor

sammeln am 17. Februar

Bringen und Teilen am Sonntag, 18. Februar

Am Sonntag, 18. Februar laden wir herzlich zu „Bringen und Tei-
len“ ein, einem gemeinsamen Mittagessen im Evangelischen Ge-
meindehaus nach dem Gottesdienst. Wenn Sie möchten, können
Sie um 10.00 Uhr in den Gottesdienst am gleichen Ort kommen.
Für die Kinder gibt es ebenfalls Kinderkirche um 10.00 Uhr und
für die ganz Kleinen eine Spielecke. Nach dem Gottesdienst um
ca. 11.30 Uhr möchten wir gemeinsam zu Mittag essen. Dazu
bringt jeder für sich und seine Familie etwas zu Essen mit. Dies
wird dann mit allen Anwesenden geteilt. Für Getränke ist gesorgt.
Beispiele: Salat, Gemüsesticks, Fleischküchle, Pfannkuchen,
Nudelauflauf, Fingerfood, Dips.... usw. Gerne darf man auch et-
was Süßes als Nachtisch mitbringen. Wir sind auf ein tolles und
leckeres Buffet gespannt. Für weitere Rückfragen steht Sabrina
Wössner bereit: sabrina.woessner@elkw.de oder Te.-Nr.: 07034-
9421112.
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Nach dem Gottesdienst
18. Februar 2024

Ev. Gemeindehaus Hildrizhausen
Rosnestraße 15 - Hildrizhausen - Foto: Klaus Brüheim / pixelio.de

Bringen & Teilen
Mittagessen

Dienstag, 20. Febr. 2024
14.30 Uhr

Evang. Gemeindehaus Hildrizhausen
Evang. Kirchengemeinde Hildrizhausen - Foto: wikipedia

Seniorenrunde

Von

Spitzbuben
und

Räubern

Sybille und Andreas Roß
erzählen

Seniorenrunde am 20. Februar
Am Dienstag, 20. Februar laden wir Sie zur Seniorenrunde um
14.30 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus ein! „Von Spitzbuben
und Räubern“ wissen Sybille und Andreas Roß an diesem Nach-
mittag zu erzählen. Schaurige, aber historische Gestalten wie der
„Rote Metzger“ und die „Schwarze Lisl“ sowie das Räuberunwe-
sen vergangener Zeiten blitzen an diesem Nachmittag auf. Natür-
lich gibt es auch wieder Kaffee und Kuchen und Zeit für nette
Gespräche.

Wenn Sie einen Fahrdienst benötigen, melden Sie sich bitte beim
Pfarramt (Tel. 4250). Auf Ihren Besuch freut sich das Team der
Seniorenrunde.

Weltgebetstags-Gottesdienst am Freitag, 1. März 2024
Christinnen aus Palästina haben die diesjährige Liturgie erstellt.
„ ... durch das Band des Friedens“ ist der Gottesdienst über-
schrieben. Als die Frauen in Palästina Texte und Bilder gestal-
tet haben zum Weltgebetstag, konnten sie nicht wissen, welch
grausame Ereignisse das Zusammenleben im Heiligen Land wei-
ter belasten würden. Wann, wenn nicht jetzt sollten christliche
Frauen aller Konfessionen sich weltweit zu Gottesdienst und Ge-
bet, zu Klagen und Schweigen, zu inständigem Bitten um Frie-
den versammeln? Wann, wenn nicht jetzt? In unseren Gebeten
hoffen wir darauf, dass von allen Seiten das Menschenmögliche
für das Erreichen des Friedens getan wird. So aus dem Vorwort
des deutschen Weltgebetstags-Komitees. In diesem Sinn möch-
te auch das ökumenische Vorbereitungstermin herzlich einladen
zum Weltgebetstags-Gottesdienst am Freitag, 1. März um 19.00
Uhr im evangelischen Gemeindehaus mit anschließendem
Tee-Trinken mit kleinem Imbiss.
Wer gerne die Lieder vorher kennen und singen möchte: Herz-
liche Einladung für Montag, 26. Februar um 18.00 Uhr zum
Einsingen der Weltgebetstags-Lieder, ebenfalls ins evange-
lische Gemeindehaus.
Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen, auch Männer sind herz-
lich zum Gottesdienst eingeladen,

das ökumenische Vorbereitungsteam

Katholische Kirchengemeinde
Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Sonntag, 11. Februar 2024 – 6. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Holzgerlingen Wortgottesfeier (W. Hohenschläger)

Kindergottesdienst im Bischof-Sproll-Haus
Verkauf von GEPA-Artikel

Aschermittwoch, 14. Februar 2024
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
19.00 Uhr Holzgerlingen Wortgottesdienst mit Aschenkreuz

(Pfr. Feil)

Freitag, 16. Februar 2024
--- KEIN Gottesdienst!!! ---

Sonntag, 18. Februar 2024 – 1. Fastensonntag
10.30 Uhr Holzgerlingen Wortgottesfeier (Herr Zecha)

Kollekte: Projekt Geh-hin-Kirche
Verkauf von GEPA-Artikel

Mittwoch, 21. Februar 2024
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
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Freitag, 23. Februar 2024
9.00 Uhr Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)

10.00 Uhr Holzgerlingen ökum. Andacht im Pflegeheim
18.00 Uhr Holzgerlingen ökum. Abendandacht

im Haus am Ziegelhof

Sonntag, 25. Februar 2024 – 2. Fastensonntag
10.30 Uhr Hildrizhausen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Kollekte: Caritasfastenaktion
Verkauf von GEPA-Artikel

Beerdigungsdienst
13. – 16. Februar 2024: Pfr. Feil
20. – 23. Februar 2024: Pfr. Feil

Aschermittwoch – interessiert mich (nicht) die Bohne?
Ungewohnt – mit dem
Blick auf die Kaffeeboh-
nen aus Kolumbien – er-
öffnen wir am Ascher-
mittwoch, 14. Februar
die Vorbereitungszeit
auf Ostern.
Der Wortgottesdienst
um 19.00 Uhr in der
Erlöserkirche Holzger-
lingen wird auch mit
neuen Liedern, beglei-
tet von Karl Rueß mit-
gestaltet und will Sie
mit dem Empfang des

Aschenkreuzes und neuen Impulsen ermutigen, bewusst den
Weg zur Freude des Osterfestes zu gehen.

Terminhinweise – siehe auch unsere Homepage

Sonntag, 11. Februar 2024
um 10.30 Uhr

im Bischof-Sproll-Haus
in Holzgerlingen

Eine Anmeldung bis Samstag 18 Uhr wäre
wünschenswert

Kigo-holzgerlingen@web.de
Kleinkinder bitte in Begleitung eines Elternteils /

Erwachsenen.

Kirchengemeinderatssitzung
Am Dienstag, 20. Februar 2024 findet ab 19.30 Uhr im Bischof-
Sproll-Haus die nächste Kirchengemeinderatssitzung statt.

Herzliche Einladung zur Eucharistischen Anbetung
Mit dem Herrn ins Gespräch kommen, in Seiner Gegenwart ver-
weilen, zur Ruhe kommen mit Musik und Impulsen – gestärkt ins
Wochenende gehen.
Wir treffen uns am 08. März 2024 um 19.30 Uhr in der Erlöser-
kirche.
Es freuen sich Salvatore Terrazzano und Julia Kautz

Seelsorgeeinheit

17.02.24 20:00 - 01:00 Uhr

MIT DER KJG SCHÖNBUCH

Neon Party

kostenloserEintrittalkoholfreieCocktails 2€Spezi 50cetWasser kostenlos

Ort: Seesteige 12, 71093 Weil im
Schönbuch

Anmeldung und Fragen an:
kjg.schoenbuch@gmail.com

Alter: ab 14 Jahre
Anmeldeschluss: Rückmeldung

wünschenswert, aber nicht notwendig

Wir veranstalten eine schwarzlicht
Party im Jugendhaus Neon. Es wird
eine Fotobox geben, Spiele wie

Flukyball oder Ragecage.
Ebenso bieten wir dir einen

Shuttleservice zur Party, ab einem
Sammelpunkt an (hierfür bitte unter
+4915205986101 gerne auch spontan
melden) und ein Late-Night-Shuttle
bis zur Haustür an. Alle u16-Jährigen
werden spätestens um 0 Uhr nach
Hause gebracht um dem JuSchG zu

entsprechen

„Tafelkiste“ sagt Danke!
Kleine Spende, große Hilfe!

TTTTaaaaffaffafffeefeefeeellellelll----
KKKKiiiissississsttsttsttteeee

Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin,
der Bedarf an Lebensmitteln steigt ständig.

Die Kunden des Tafelladens BB danken es Ihnen.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Spende:
Selbstgekochte Marmelade

sowie Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)
dürfen im Tafelladen weder verkauft noch verschenkt werden.
Bitte ersparen Sie uns die Entsorgung dieser Lebensmittel.

Danke.

Katholische Kirchengemeinde
-Sozialausschuss-
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Mutter-Kind-Treff in Altdorf

MUTTER-

KIND-
TREFF JEDEN MITTWOCH

VON 10:00 BIS 11:30 UHR

UND JEDEN DONNERSTAG
VON 15:30 BIS 17:00 UHR

IM KATHOLISCHEN GEMEINDEHAUS
ALTDORF/ PFARRER SCHUBERT HAUS
EINGANG IM UNTERGESCHOSS
BÜHLSTR. 7 | 71155 ALTDORF

AUSTAUSCH, SPIEL & SPASS

FÜR ALLE INTERESSIERTEN ELTERN
KINDER VON 6 BIS 36 MONATEN

FÜR ALLE INTERESSIERTEN ELTERN 
& KINDER VON 6 BIS 36 MONATEN

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag: 16.00 bis 18.00 Uhr,
Donnerstag: 9.00 bis 11.00 Uhr und
Freitag: 9.30 bis 10.30 Uhr
Telefon (0 70 31) 7 47 00, Fax (0 70 31) 74 70 10
E-Mail: KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de
Internetseite: www.kath-kirche-holzgerlingen.de

Pfarrer Feil: Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 41 98 01,
E-Mail: Anton.Feil@drs.de

Kirchenpfleger Hubert Gfrörer
E-Mail: HGfroerer@kvz.drs.de
Telefon (0 70 31) 74 70 13 (freitags 9.30 bis 11.30 Uhr)

Jugendreferent Florian Sehmisch
Werktags zwischen 10.00 bis 16.00 Uhr
Telefon oder WhatsApp/Signal (01 52) 05 98 61 01
E-Mail an Florian.Sehmisch@drs.de
oder über hier über insta kaju_schoenbuchlichtung

Hausmeister in Holzgerlingen und in Hildrizhausen:
Willfried Gotzmann, Tel. 0157 34 59 69 94

Hausmeisterin in Altdorf:
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt, Tel. 0151 65 47 23 65

Diözese
Veranstaltungen und Gottesdienste im Schönstatt-Zentrum Lieb-
frauenhöhe:
• Besinnungswochenende in der Fastenzeit

vom 23. – 25. Februar
• Eine Stunde vor dem Herrn am 24. Februar
• Familiengottesdienst und Ehezeit am 10. März
Detaillierte Informationen erhalten Sie online Schönstatt-Zentrum
Liebfrauenhöhe,Tel.0745772-301,wallfahrt@liebfrauenhoehe.de,
www.liebfrauenhoehe.de.

Katholische italienische Gemeinde
GESÚ MISERICORDIOSO

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
Daniela Di Stefano
Telefon (0 70 31) 4 38 02 15
WhatsApp: (01 51) 42 01 17 60
E-Mail: cigm@outlook.com

Öffnungszeiten:
Dienstag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag von 12.30 bis 14.30 Uhr
Don Emeka (nach Vereinbarung):
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Die italienische Kirchengemeinde organisiert derzeit eine Pil-
gerfahrt nach Italien. Diese findet vom 17. bis 22. Mai statt. Die
Ziele sind Pompei/ Napoli, Pietralcina, San Pio, San Miche-
le Arcangelo, Loreto/Rimini. Die Preise (inklusive Busfahrt,
Übernachtung und Halbpension) betragen für Erwachsene
489 Euro und für Kinder zwischen 2 und 11 Jahren 429 Euro.
Sollten Sie Interesse haben oder weitere Informationen be-
nötigen, dann kontaktieren Sie mich unter der 01514/2011760

Sonntag, 11. Februar
11.00 Uhr Gottesdienst in Schönaich

Mittwoch 14. Februar
11.00 Uhr Gottesdienst in Schönaich, Aschermittwoch

Sonntag, 18. Februar
11.00 Uhr Gottesdienst in Waldenbuch

Sonntag, 25. Februar
11.00 Uhr Gottesdienst in Schönaich

Sonntag, 3. März
11.00 Uhr Gottesdienst in Holzgerlingen

Sonntag, 10. März
11.00 Uhr Gottesdienst in Schönaich

Samstag, 16. März
18.00 Uhr findet der Bibelkurs im Großen Saal in Schönaich

statt

Sonntag, 17. März
11.00 Uhr Gottesdienst in Weil im Schönbuch

Mit unswerben Sie clever!

www.krzbb.de
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Neuapostolische Kirche
Süddeutschland K.d.ö.R.
Gemeinde Ehningen, Altdorfer Weg 11
Gemeinde Böblingen, Zeppelinstraße 48

Freitag, 9. Februar 2024
19.30 Uhr Bezirksorchesterprobe Magstadt, Goethestraße 14

Sonntag, 11. Februar 2024
9.30 Uhr Gottesdienste in Ehningen und Böblingen

Dienstag, 13. Februar 2024
20.00 Uhr Proben der Gemeindechöre in Ehningen und Böb-

lingen

Mittwoch, 14. Februar 2024
20.00 Uhr Gottesdienste in Ehningen und Böblingen

Sonntag, 18. Februar 2024
9.30 Uhr Gottesdienste in Ehningen und Böblingen

10.00 Uhr Bezirks-Jugendgottesdienst in Leonberg,
Mozartstraße 7

Weitere Informationen über die Neuapostolische Kirche Süd-
deutschland K.d.ö.R. sind im Internet unter www.nak-sued.de zu
finden.

Aus dem Vereinsleben

Freiwillige Feuerwehr

Dienste im Februar
Freitag, 09.02. JFW 18.30 Uhr
Samstag, 17.02. Zug 2 18.00 Uhr
Mittwoch, 21.02. L-Dienst 19.30 Uhr
Freitag, 23.02. JFW 18.30 Uhr
Samstag, 24.02. Hauptversammlung

Einladung zur Hauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr Hildrizhausen
Die Hauptversammlung 2024 findet am Samstag, 24. Februar
2024 um 18.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus statt.
Tagesordnung:
1.) Bericht des Kommandanten
2.) Bericht der Schriftführerin
3.) Bericht der Jugendfeuerwehrwartin
4.) Bericht des Leiters der Altersabteilung
5.) Bericht der Kassenverwalterin
6.) Ergebnis der Kassenprüfung
7.) Entlastung
8.) Grußworte
9.) Beförderungen / Ehrungen / Neuaufnahmen
10.) Verschiedenes
Ich bitte um pünktliche und vollzählige Teilnahme!
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Stefan Lambert
Kommandant

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Hildrizhausen

Blutspendeaktion
Blutspenden retten Leben:
Jetzt gemeinsam füreinander einstehen
Das DRK ruft dazu auf mit guter Tat ins neue Jahr zu starten.

Nächster Termin:
Dienstag, 20. Februar 2024 von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der
Schönbuchhalle
Viele Operationen, Transplantationen und die Behandlung von
Krebspatienten sind nur dank moderner Transfusionsmedizin
möglich. Allein in Hessen und Baden-Württemberg werden täg-
lich mehr als 2.700 Blutkonserven benötigt, um Patientinnen und
Patienten zu helfen. Blutspender*innen sorgen dafür, dass Men-
schen überleben und gesund werden können.

Worauf warten? Jetzt liegend Leben retten! Jeder Typ ist
gefragt!
Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter
www.blutspende.de/termine
Gute Vorsätze das ganze Jahr: Jetzt mit der ersten guten Tat
ins neue Jahr starten und gemeinsam die Versorgung von Pa-
tientinnen und Patienten sicherstellen – damit Engpässe erst gar
nicht entstehen.
„Besonders innerhalb der ersten Wochen nach dem Jahreswech-
sel kann es erfahrungsgemäß knapp werden. Krankenhäuser fah-
ren den Betrieb hoch und zugleich fallen viele Spenderinnen und
Spender urlaubsbedingt oder in Folge von Grippe oder Erkältung
für die Blutspende temporär aus“, erklärt Eberhard Weck, Pres-
sesprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg –
Hessen.
Ziel für die kommenden Tage muss daher sein, dass alle ange-
botenen Blutspendetermine gut besucht werden. Der DRK-Blut-
spendedienst bittet daher dringend zur Blutspende.
Blut spenden? So einfach läuft‘s: Termin reservieren und mit
einer Blutspende in weniger als einer Stunde Zeit bis zu drei
Menschen helfen! Die reine Blutentnahme dauert dabei ca. 10
Minuten. Die restliche Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen
des Spendefragebogens, das vertrauliche Arztgespräch und die
Ruhepause im Anschluss an die Blutspende benötigt.
Alle Termine und weitere Informationen unter www.blutspende.de
oder unter 0800 11 949 11.

Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Mitglieder,
wir laden Sie zu unserer Hauptversammlung
am Freitag, 23. Februar 2024 um 18.00 Uhr
in die Sportgaststätte Hildrizhausen Herrenberger Straße 60
(barrierefrei) ein.
Tagesordnung:
Top 1 Begrüßung
Totengedenken
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Top 2 Bericht der Vorsitzenden
Bericht des Kassierers
Bericht der Revisoren
Bericht der Frauenvertreterin

Top 3 Entlastungen
Top 4 Ehrungen
Top 5 Wahl des Vorstandes und der Revisoren
Top 6 Anträge und Verschiedenes
Top 7 Ausblicke auf 2024
Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 16. Februar 2024
schriftlich bei der Vorsitzenden, Gerlinde Messer,
Hölderlinstr. 19, 71157 Hildrizhausen, eingegangen sein.
E-mail: g.messer@kabelbw.de
Der Vorstand

Harmonika-Club Hildrizhausen e.V.

Jahreshauptversammlung 2024 des HCH
Am 22. Januar fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des
Harmonika-Clubs Hildrizhausen statt. Nach der Begrüßung durch
die erste Vorsitzende Stefanie Hauke und der Totenehrung legte
Stefanie Hauke Bericht ab über die Tätigkeiten des Vereins im
vergangenen Jahr. Im Jahr 2023 hat der HCH zwei Konzerte ver-
anstaltet. Im Frühjahr wurde unter Mitwirkung des ersten Orches-
ters, der Kinder und Jugendlichen ein Konzert im Schönbuchsaal
durchgeführt. Im November durfte das Orchester ein Kirchen-
konzert in der Nikomedeskirche spielen. Die Jugend konnte im
Sommer wieder beim HCH-Nachmittag ihr Können zeigen.
Erfreulich war im September der Start einer weiteren Akkordeon-
AG an der Grundschule, sowie von zwei Melodica-Klassen. Hier
erlernen die Schüler der Grundschule im Rahmen des Musikun-
terrichts in der ersten Klasse unter Anleitung unseres Dirigenten
die musikalischen Grundlagen auf der Melodica.
Im Oktober lud der Verein zum Dorfcafé ins Gustav-Fischer-
Stift. Beim Adventsnachmittag der Gemeinde begleitete Irmgard
Schuhmann die Weihnachtslieder mit ihrem Akkordeon.
Herbert Herrmann konnte für 40 Jahre im Ehrenamt und Iris
Schurer für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt werden.
Anschließend berichtete die Jugendleiterin Helga Gruber aus der
HCH-Jugend. Neben regelmäßigen Proben trafen sich die Kinder
und Jugendlichen auch im vergangenen Jahr zum Bowlen, einem
Besuch beim Theater aus dem Köfferchen, sowie zum gemeinsa-
men Laterne laufen.
Herbert Herrmann berichtete von der Vereinskasse. Durch die
Einnahmen bei den Konzerten, Spenden, Zuschüssen und sorg-
sames Wirtschaften konnte der Verein weiterhin den Orchester-
betrieb unterstützen, sowie die Melodica-Klassen finanzieren.
Die Mitgliederzahlen des Vereins sind leicht ansteigend.
Bürgermeister Schöck würdigte die umfangreichen Aktivitäten
des Vereins im vergangenen Jahr, hob insbesondere das Engage-
ment für die Jugend und das Gemeindeleben hervor, und dankte
den ehrenamtlich Tätigen.
Nach der Entlastung des Vorstandes wurden Birgit de Luca und
Ralf Wanner erneut zu Kassenprüfern gewählt.
Hans Kober wurde als Ehrenmitglied ernannt.
Anschließend stimmte die Versammlung einstimmig für eine
mäßige Anpassung des jährlichen Mitgliedsbeitrags des Vereins.
Insgesamt kann der Verein stolz auf ein aktives und erfolgreiches
Jahr 2023 zurück blicken, und auf eine vielversprechende Zu-
kunft hoffen.

Schon heute möchten wir Sie zu unserem diesjährigen
Frühjahrskonzert am 13. April 2024 im Schönbuchsaal herzlich
einladen!

TSV Hildrizhausen
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Dienstag von 8.00 bis 10.00 Uhr
und Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Telefon (0 70 34) 25 75 83
E-Mail: geschaeftsstelle@tsv-hildrizhausen.de
Internet: www.tsv-hildrizhausen.de
Sportgaststätte: Telefon (0 70 34) 27 99 77

Geschäftsstelle in den Faschingsferien geschlossen

Sehr geehrte Mitglieder,

während der Faschingsferien bleibt die Geschäftsstelle vom
12. bis 19. Februar 2024 geschlossen.

Wir wünschen allen eine schöne Fasnet & schöne Ferien.

Ab Dienstag, 20. Februar 2024 sind wir wieder wie gewohnt zu
den Öffnungszeiten für Sie da.

TSV Hildrizhausen 1924 e.V.

Abteilung Fußball

Neues aus der Abteilung Fußball

Rückblick auf das vergangene Wochenende:

Spvgg Weil im Schönbuch II – TSV Hildrizhausen 1:1

Tor: Jan Bauer

Unterstützt unsere Aktiven bei den kommenden Vorberei-
tungsspielen:

Mittwoch, 14.02. um 19.15 Uhr: VfL Sindelfingen – TSV I

Samstag, 17.02. um 17.00 Uhr: TV Derendingen II – TSV Frauen

Sonntag, 18.02. um 11.00 Uhr: TSV Merklingen III – TSV II

Sonntag, 18.02. um 14.00 Uhr: TSV Merklingen II – TSV I

Samstag, 24.02. um 11.00 Uhr: TSV Schafhausen – TSV Frauen

Sonntag 25.02. um 16.00 Uhr: SV Eutingen II – TSV Frauen

Lust auf Fußball im besten Verein?

Wir sind immer auf der Suche nach Mitspielerinnen und Mitspie-
ler! Alter, Größe oder Fußballerfahrung spielen dabei keine Rolle,
wir freuen uns auf jeden und jede, der/die Lust hat, Fußball zu
spielen. Interesse? Dann schau doch einfach mal unverbindlich
im Probetraining vorbei!

Trainingszeiten:

Herren: Di./Do. 19.00 – 20.30 Uhr

Frauen: Di. 19.00 – 20.30 Uhr Fr. 18.30 – 20.00 Uhr

Die Trainingszeiten der Jugend findest du auf der Homepage der
Abteilung Fußball.
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HandballSpielGemeinschaft

HSG Geschäftsstelle
Postfach 11 16, 71088 Holzgerlingen
www.hsg-schoenbuch.de
vorstand@hsg-Schoenbuch.de

Ergebnisse vom Wochenende
1.Männer, Verbandsliga
HSG Schönbuch – TV Flein 31:38

2.Männer, Bezirksklasse
SpVgg Mössingen 2 – HSG Shönbuch 21:19

3.Männer, Kreisliga A
HSG BB/Sifi 3 – HSG Schönbuch 31:26

A-Jugend weiblich, Bezirksliga
HSG BB/Sifi – HSG Schönbuch 32:23

B-Jugend weiblich, Bezirksliga, Platzierungsrunde
TSV Altensteig – HSG Schönbuch 21:27

D-Jugend weiblich, Bezirksliga
HSG Stgt/Metzingen 2 – HSG Schönbuch 7:38

D-Jugend gemischt, Bezirksliga
SG Ober-/Unterhausen – HSG Schönbuch 30:33

D-Jugend weiblich, Kreisliga A Platzierungsrunde
HSG Schönbuch 2– TSV Neuhengstett 10:18

E-Jugend gemischt E4+1/6
HSG Schönbuch – HSG Stgt/Metzingen 4:0

Deutscher Hausfrauenbund (DHB)
Ortsverband Schönbuchlichtung e.V.

Dienstag, 13. Februar 2024, 14.30 Uhr
Kaffee aus der eigenen Sammeltasse (o.ä.)
Bitte zeigen Sie uns ihr schönstes Stück!
(Zusätzlich lustige Beiträge erwünscht)
Treffpunkt: Holzgerlingen, Städtischer Vereinsraum in der Turm-
straße, Eingang Gartenstraße
Anmeldung bis Freitag, 9. Februar 2024 bei Frau Kappler, Tel.
07031-601848

Parteien und Wählervereinigungen

Kreisbüro Marktplatz 29, 71032 Böblingen
www.gruene-bb.de, info@gruene-bb.de

Der OV Böblingen/Schönbuch informiert:
Kommende Termine:
Ortsmitgliederversammlung
Am 22. Februar 2024, 19.00 Uhr im Kreisbüro (Marktplatz 29,
71034 Böblingen). Wir werden den Kassenplan für 2024 verab-
schieden und über die Kommunalwahl sprechen. Herzliche Ein-
ladung an alle Interessierten!

Die Zukunft der Landwirtschaft in unserer Region sichern
und gestalten
Am 27. Februar lädt unsere Landtagsabgeordnete Thekla Walker
MdL gemeinsam mit Martina Braun MdL (grüne Landtagsabge-
ordnete im Wahlkreis Villingen-Schwenningen und Biolandbäue-
rin) zum Landwirtschaftspolitischen Austausch ein.
Herzliche Einladung an alle Landwirte aus der Region Böblingen
sowie alle landwirtschaftspolitisch interessierten Bürgerinnen und
Bürger. Der Abend soll Raum geben um zu erfahren, mit welchen
Herausforderungen unsere lokalen Landwirtinnen und Landwirte
konfrontiert sind und darüber sprechen, wie die Landespolitik die
bäuerliche Landwirtschaft unterstützen kann. (Ort wird noch be-
kannt gegeben.)
Bei Fragen oder Anregungen erreicht ihr uns unter:
info@gruene-bb.de.
Für den Vorstand, Lea Salemi

Mitteilungen anderer Behörden

Artikelserie „Vorsorge, Pflege,
Leben im Alter“ des Kreissenioren-
rates Böblingen e.V. (Artikel 25)

Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG) –
Neuerungen ab 01.01.2024
Zum 01.01.2024 trat das Pflegeunterstützungs- und Entlastungs-
gesetz in Kraft.
Im Folgenden eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderun-
gen.

Pflegegeld
Ab dem 1. Januar 2024 erhöht sich das Pflegegeld um 5 Prozent.
Das Pflegegeld dient für die Sicherstellung der Pflege zum Bei-
spiel durch Angehörige, Freunde oder Nachbarn.

Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegegeld
für privat
organisierte
Pflege

332 Euro 573 Euro 765 Euro 947 Euro

Pflegesachleistungen
Ebenso gibt es eine Erhöhung der Pflegesachleistungen von 5
Prozent. Diese Leistungen erbringt ein ambulanter Pflegedienst.
Sie beinhalten beispielsweise Unterstützung bei der Körperpflege
oder im Haushalt oder individuelle Betreuung.

Was bleibt?
Mein Erbe.
Für unsere Natur.

www.sielmann-stiftung.de/testament



Seite 16
Nummer 6 NachrichteNblatt GemeiNde hildrizhauseN

Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegesach-
leistungen
für profes-
sionelle
Pflege

761 Euro 1432 Euro 1778 Euro 2200 Euro

Stationäre Pflege
Die Pflegekasse übernimmt einen Teil der Kosten der stationären
Pflege, deckt damit aber nicht die gesamten Kosten ab, sodass
zusätzlich ein Eigenanteil geleistet werden muss. Auf den pfle-
gebedingten Eigenanteil (ohne Kosten für Unterkunft und Ver-
pflegung und Investitionskosten) wird ein zusätzlicher Zuschuss
gewährt.
Die Höhe des Zuschusses richtet sich danach, wie lange bisher
Leistungen der vollstationären Pflege in Anspruch genommen
wurden und steigt mit zunehmender Dauer des Heimaufenthalts.
Je länger der/die Bewohnende in Einrichtungen der vollstationä-
ren Pflege lebt, desto geringer wird sein Eigenanteil.

Aufenthalt in einem Pflegeheim Zuschuss ab 2024
Bis zu 12 Monaten 15%
Mehr als12 Monate 30%
Mehr als 24 Monate 50%
Mehr als 36 Monate 75%

Pflegeunterstützungsgeld
Um eine akute Pflegesituation neu zu organisieren, kann von An-
gehörigen künftig pro Kalenderjahr (anstatt wie bisher nur ein-
malig) und je pflegebedürftiger Person, eine bis zu 10-tägige
Freistellung von der Arbeit und Pflegeunterstützungsgeld in An-
spruch genommen werden.

Entlastungsbudget für Pflegebedürftige mit den Pflegegraden 4
und 5 bis zum Alter von 25 Jahren
Für pflegebedürftige Kinder und junge Erwachsene bis zur Voll-
endung des 25. Lebensjahres mit den Pflegegraden 4 und 5 wird
der Anspruch der Verhinderungspflege erweitert.
Der Anspruch auf Verhinderungspflege wird von 6 Wochen auf 8
Wochen verlängert und die Vorpflegezeit von 6 Monaten vor der
erstmaligen Verhinderung entfällt. Außerdem können die Leistun-
gen der Kurzzeitpflege vollständig in Leistungen der Verhinde-
rungspflege umgewandelt werden. Der maximal verfügbare Leis-
tungsbetrag für das Jahr 2024 beträgt somit 3.386 Euro. Ab Juli
2025 soll dies auf alle Leistungsempfänger ausgeweitet werden.
Die Pflegestützpunkte Böblingen, Herrenberg, Leonberg und
Sindelfingen beraten kostenlos, unabhängig und individuell über
Hilfsangebote und die Leistungen der Pflegekasse. Sie arbeiten
mit den IAV- und Beratungsstellen vor Ort zusammen und kom-
men auch nach Hause. Die Kontaktdaten und Einzugsgebiete
sind unteranderem im „Wegweiser für ältere Menschen und de-
ren Angehörige“ des Landratsamtes Böblingen sowie im Internet
unter www.lrabb.de/IAV_Stellen zu finden.
Darüber hinaus bieten die Pflegekassen ihren Versicherten eine
kostenlose Pflegeberatung an und stellen hilfreiche Informations-
broschüren zur Verfügung.
Informationen und weitere wertvolle Tipps finden sich unter
www.kreisseniorenrat-boeblingen.de

Beim Amphibienschutz braucht es wieder
helfende Hände
Im Landkreis laufen die Vorbereitungen für die diesjährigen
Laichwanderungen von Kröten, Fröschen und Molchen
Noch ist es nicht so weit, aber schon bald werden die Nächte
milder sein, und dann beginnen die Laichwanderungen von Krö-
ten, Fröschen und Molchen. Damit die Tiere dabei ungeschoren

über die Straßen kommen, gilt es mancherorts Vorkehrungen zu
treffen – zum Schutz beider Seiten. Für die Amphibien geht es
ums Überleben, für Verkehrsteilnehmer darum, mit angepasster
Geschwindigkeit zu fahren – zum Schutz von Helfern, aber auch
weil die Straßen wegen überfahrener Tiere gefährlich schlüpfrig
werden könnten.
„Damit es zu Letzterem am besten gar nicht kommt, bereiten wir
uns bestmöglich vor“, so Martin Wuttke, Dezernent für Umwelt
und Klima. „An vielen Stellen sind Amphibienschutzzäune instal-
liert und ehrenamtliche Helfer kontrollieren in den Morgen- und
Abendstunden die Bereiche dahinter.“ Die Tiere, die hinter den
Zäunen „gestrandet sind“, werden in Eimern gesammelt und si-
cher über die Straße gebracht. „Herzlichen Dank an alle, die sich
hier Jahr für Jahr oder auch erstmals einbringen; das ist ein toller
Beitrag zum Arten- und Naturschutz“, so Wuttke.
An einigen Stellen braucht es wieder Verstärkung. Es braucht die
helfenden Hände, die den Tieren über die Straße helfen. Wie ge-
schildert, wird meist in den Morgen- und Abendstunden an be-
sonders gefährdeten Stellen gesammelt; nähere Informationen
gibt es bei der jeweils angegebenen Kontaktperson:
• Kreisstraße K 1000, Ehningen – Hildrizhausen; Ansprechpart-

nerin ist Claudia Stotz, Tel. 0157 36255935.
• Kreisstraße K 1075, Gärtringen – Deckenpfronn; Ansprechpart-

nerin ist Sandra Richter, Tel. 0172 6217996.
• In Magstadt, im Bereich am Hölzersee, werden Helfer für die

morgendliche Kontrolle an Zäunen und Amphibienschutzein-
richtung gesucht. Ansprechpartnerin ist Andrea Stürner, Tel.
07159 161620.

• Kreisstraße K 1688, Weissach – Eberdingen, und auf dem
Mühlberg; Ansprechpartner ist Inge Bernt, Tel. 07152 3301660.

Bei den Einsätzen können selbstverständliche auch schon junge
Helferinnen und Helfer mitmachen; es muss jedoch immer ein Er-
ziehungsberechtigter mit dabei sein.

Landratsamt Böblingen - Vermessung und Flurneuordnung
Parkstraße 2, 71034 Böblingen, Tel.: 07031/663-5000

Az.: B 12_01

Öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigung Herrenberg-Kuppingen (Umfahrung)

Schlussfeststellung
vom 06.02.2024
Das Landratsamt Böblingen, Amt für Vermessung und Flurneu-
ordnung (Flurbereinigungsbehörde), erklärt das Flurbereinigungs-
verfahren Herrenberg-Kuppingen (Umfahrung) für abgeschlos-
sen.
Hierzu wird festgestellt, dass
– die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan (und seinen

Nachträgen) bewirkt ist,
– den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, die im Flur-

bereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen,
– die Kasse der Teilnehmergemeinschaft aufgelöst ist,
– die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind.
Mit der Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schlussfest-
stellung an die Teilnehmergemeinschaft ist das Flurbereinigungs-
verfahren beendet. Gleichzeitig erlischt auch die Teilnehmerge-
meinschaft.
Dieser Beschluss beruht auf § 149 Flurbereinigungsgesetz
(FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546).
Dieser Beschluss kann auch auf der Internetseite des Landes-
amts für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. Verfahren
(www.lgl-bw.de/2984) eingesehen werden.
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss können die Beteiligten und der Vor-
stand innerhalb eines Monats Widerspruch beim Landratsamt
Böblingen einlegen.
(Hinweis: Anschrift der Flurbereinigungsbehörde: Amt für Ver-
messung und Flurneuordnung, Parkstraße 2, 71034 Böblingen
oder jede andere Stelle des Landratsamts Böblingen)

Böblingen, 06.02.2024
gez. Kallning

Aktionsbündnis „Kein Raum für Missbrauch
im Landkreis Böblingen“
Sexualisierter Gewalt vorbeugen – Veranstaltung am 29. Fe-
bruar 2024
Thema: Schule als sicherer Ort – Schutzkonzepte entwickeln

Das Aktionsbündnis „Kein Raum für Missbrauch im Landkreis
Böblingen“ nimmt bei seiner diesjährigen Fachveranstaltung am
29. Februar 2024, von 15.00 bis 19 Uhr, in der Aula der Gottlieb-
Daimler-Schule 2 in Sindelfingen den Lebensraum Schule in den
Blick. Es geht um die Entwicklung von Präventions- und Schutz-
konzepten zur Vorbeugung von sexualisierter Gewalt. „Schule ist
ein bedeutender Ort für den Kinderschutz, da hier nahezu alle
Kinder und Jugendliche erreicht werden.

Wir treten für Schule als sicherer Ort ein und wollen dazu anre-
gen, Schutzkonzepte zu entwickeln“, so die Veranstalter.

Nach der Begrüßung durch Landrat Roland Bernhard und einer
Videobotschaft der Kultusministerin Theresa Schopper spricht
Dr. Ute Leidig MdL, Staatssekretärin im Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg, ein Gruß-
wort. Es folgen zwei Impulse zu „Schutzkonzepte an Schulen
als Entwicklungsprozesse“ und „Schule als gewaltfreier Raum“.
Nach den Vorträgen gibt es eine moderierte Podiumsrunde mit
Schulen aus dem Landkreis Böblingen, die von ihren Erfahrungen
in der Schutzkonzeptentwicklung berichten. Unter dem Motto
„Wir haben uns auf den Weg gemacht“ berichten aus der Praxis
vor Ort Mitarbeitende der Gemeinschaftsschule Jettingen, des
Gymnasiums Renningen, der Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen
und des Beruflichen Schulzentrums Leonberg über ihre Erfahrun-
gen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Schutzkonzep-
ten. Wer vertiefende Informationen haben möchte, kann das sich
anschließende Format der Gesprächsinseln nutzen, an dem sich
auch die Grundschule Bondorf und die Waldorfschule Böblingen
beteiligen.

Zudem besteht die Möglichkeit, in der Pause die Informations-
stände im Foyer zu besuchen und bei einem Imbiss miteinander
ins Gespräch zu kommen.

Interessierte sind zur Teilnahme an der Fachveranstaltung herz-
lich eingeladen. Zielgruppe sind insbesondere Lehrerinnen und
Lehrer, Fachkräfte soziale Arbeit, pädagogische Fachkräfte, El-
ternbeiräte, Schülermitverantwortung. Der Eintritt ist frei. Aus
organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten an:
jugend@lrabb.de

Den Veranstaltungsflyer und Informationen zum Aktionsbündnis
gibt es im Netz unter: www.aktionsbuendnisbb.de

Hintergrund Aktionsbündnis:
Im Bündnis aktiv – Im Landkreis Böblingen hat sich 2013 ein brei-
tes Aktionsbündnis gebildet. Es will die Kampagne „Kein Raum
für Missbrauch“ bekannt machen, um für das Thema sexuali-
sierte Gewalt zu sensibilisieren und Institutionen anzuregen, ge-
eignete Präventions- und Schutzkonzepte zu entwickeln und um-
zusetzen.

Wer macht den besten Apfelsaft?
Teilnehmer gesucht für die Kreissaftprämierung 2024 – An-
meldungen bis 26. Februar
Verkostung am Mittwoch, 28. Februar 2024, 18.30 Uhr in Weil
der Stadt
Wer macht den besten Apfelsaft aus heimischem Streuobst? Die
Safterzeugung ist ein Beitrag zum Erhalt der Streuobstwiesen,
der dazu noch lecker schmeckt. Und so mancher hat kleine Kniffs
oder besondere Mischungen, die den Saft besonders lecker ma-
chen. Deshalb gibt es seit Jahren eine kreisweite Prämierung ein-
gereichter Säfte. In diesem Jahr findet sie zum 13. Mal statt – be-
stimmt kein schlechtes Omen.
Wer mit seinem Saft ins Rennen gehen möchte, ob sortenrein
oder als Mischsaft, sollte sich per E-Mail anmelden (Mail an
franz@mosterei-decker.de), oder telefonisch unter 0176
97677654. Die Anmeldefrist läuft bis 26. Februar 2024. Mitma-
chen können Privatpersonen oder Direktvermarkter aus dem
Landkreis Böblingen. Es darf max. eine Apfelsaftprobe sowie eine
Mischsaftprobe je Haushalt abgegeben werden, und es müssen
mindestens 3 Liter Saft eingereicht werden.
Verkostet und prämiert wird gemeinsam am Mittwoch, 28. Febru-
ar. Die Proben müssen zwischen 16 und 18 Uhr im Katholischen
Gemeindehaus, Weil der Stadt, (Hermann-Schnaufer-Straße 5)
abgegeben werden. Ab 18.30 Uhr geht es los; wer eine Probe
abgibt, sollte und darf gern mit entscheiden. Alle Anwesenden
und eine gezielt zusammengesetzte Jury wählen die besten Säf-
te aus. Die offizielle Preisverleihung erfolgt wie gewohnt im Rah-
men des Kreis-, Obst-, Garten- und Weinbautages am Samstag,
2. März 2024, um 13.30 Uhr, ebenfalls im katholischen Gemein-
dehaus in Weil der Stadt.

Langjähriger Beauftragter des Landkreises
für Menschen mit Behinderung Reinhard
Hackl in den Ruhestand verabschiedet
Landrat Bernhard: „Mit zahlreichen Projekten Inklusion im
Landkreis vorangetrieben“
Lisa Zeller und Utz Mörbe als Nachfolge
Der Landkreis Böblingen verabschiedet seinen langjährigen Be-
auftragten für Menschen mit Behinderung in den Ruhestand.
Landrat Roland Bernhard erklärt: „Mit Reinhard Hackl verlässt ein
Mitarbeiter mit geballter Fachkompetenz, voller Tatendrang und
einem großen Erfahrungsschatz aus über 40 Dienstjahren das
Landratsamt. Als Beauftragter für Menschen mit Behinderung hat
er sich mit sehr viel Herzblut für die Belange für Menschen mit
Behinderung eingesetzt, zahlreiche Projekte mit beeindrucken-
der Bilanz umgesetzt und so die Inklusion im Landkreis voran-
gebracht. Dafür danke ich ihm ganz herzlich“.
Reinhard Hackl ist seit 1985 beim Landratsamt Böblingen be-
schäftigt und hat 2019 40-jähriges Jubiläum im öffentlichen Dienst
gefeiert. Nach Stationen in der Pressestelle, dem Umweltschutz-
amt, dem Kreisjugendamt und der Stabsstelle Sozialplanung
und Controlling war er seit 2016 Beauftragter des Landkreises
für Menschen mit Behinderung. Er war der erste hauptamtliche
Kreisbehindertenbeauftragte. Zuvor gab es diese Stelle nur im
Ehrenamt. Reinhard Hackl war unter anderem Geschäftsfüh-
rer des Teilhabe-Beirats. Er hat zahlreiche Projekte initiiert und
umgesetzt wie den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen, den
Wheelmap-Wettbewerb, das Projekt kommunale Inklusionsver-
mittler, die Ausbildungsbörse für alle, die erste Inklusionsmesse
im Landkreis, inklusive Spielplätze und den Demokratie-Work-
shop für Schülerinnen und Schüler der Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Mit Letzterem wollte er
ihre aktive Beteiligung an unserer Demokratie bei den Kommu-
nalwahlen ermöglichen.
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„Ich bedanke mich für sein Engagement und seine Unterstüt-
zung. Zum neuen Lebensabschnitt als Ruheständler gratuliere
ich herzlich und wünsche alles Gute, viel Glück und Gesundheit“,
schloss Landrat Bernhard.
Die Nachfolge von Reinhard Hackl übernehmen seit 1. Februar
Lisa Zeller und Utz Mörbe. Lisa Zeller war zuletzt fast 5 Jahre
Teamleiterin capito und Projektleitung beim Inklusionsunterneh-
men 1a Zugang. Die 33-Jährige studierte internationale Entwick-
lung und Translation, ist bestens vertraut mit der Qualifizierung
und Integration von Menschen mit Behinderung und begleitete
die Umsetzung des Modells „Kommunale Inklusionsvermittler“
im Landkreis. Utz Mörbe ist seit 2014 Vorsitzender des Teilhabe-
Beirats des Landkreises Böblingen, hat zahlreiche Projekte an-
gestoßen und kennt sich mit Inklusionsprojekten des Landkreises
sehr gut aus. Der 40- jährige, der bisher bei Atrio in der Leon-
berger Werkstatt arbeitete, kennt den Umgang mit Menschen mit
Behinderung aus eigener Erfahrung und arbeitet als Co-Behin-
dertenbeauftragter auf einer Inklusionsstelle mit 35 Prozent.
Landrat Roland Bernhard erklärt: „Ich freue mich, dass Lisa Zeller
und Utz Mörbe neue Beauftragte für Menschen mit Behinderung
sind. Sie sind bestens für diese herausfordernde Aufgabe qualifi-
ziert. Ich wünsche ihnen alles Gute und ein glückliches Händchen
beim Einsatz für Menschen mit Behinderung“, schloss Landrat
Bernhard.

Tagesschnittkurs für Obstgehölz und
Beerensträucher nur für Frauen
Montag, 26. Februar 2024
Die Fachberatungsstelle für Obst- -und Gartenbau im Landrats-
amt Böblingen bietet in Zusammenarbeit mit dem Obst- und
Gartenbauverein (OGV) Merklingen einen eintägigen Schnittkurs,
speziell nur für Frauen an. Termin ist am Montag, 26. Februar
von 9.00 bis 17.00 Uhr. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim des
OGV Merklingen (Maybachstraße 23, 71263 Weil der Stadt).
Nach einem theoretischen Teil geht es unter Anleitung von Man-
fred Nuber, Fachberater für Obst- und Gartenbau, auch in die
Praxis. Der fachgerechte Schnitt wird an Obstgehölzen und Bee-
rensträuchern demonstriert. Die Teilnahme kostet, inklusive eines
Mittagesssens, 35 Euro / Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt;
Anmeldungen sind ab sofort möglich, per Mail an i.seid@lrabb.de
oder telefonisch unter Tel. 07031 663-2380.

Online-Seminar zur Erstellung
der Stoffstrombilanz
21. Februar 2024, 19.00 Uhr
Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz bietet am Mittwoch,
21. Februar 2024 von 19.00 bis ca. 21.00 Uhr eine Online-Infor-
mationsveranstaltung zur Erstellung der Stoffstrombilanz. Am
Beispiel von Düngung BW wird erklärt, auf was bei der Erstellung
der Stoffstrombilanz geachtet werden muss.
Eine Anmeldung ist unter www.boeblingen.landwirtschaft-bw.de
möglich.

Diakonie- und
Sozialstation
Schönbuchlichtung

Altdorf · Breitenstein · Hildrizhausen · Holzgerlingen · Neuweiler ·
Weil im Schönbuch

Diakonie- und Sozialstation
Schönbuchlichtung
Altdorf · Breitenstein · Hildrizhausen · Holzgerlingen · Neuweiler · Weil im
Schönbuch

Stadtwerke Tübingen unterstützen Diakonie- und
Sozialstation Schönbuchlichtung mit einer

Spende über 1.500 Euro
Vergangene Woche fand die Spendenübergabe der Stadtwerke Tübingen statt.

Im Rahmen der Neukunden Spendenaktion überreichten uns, als ihr Sozialpartner für das
Jahr 2023, die Stadtwerke eine Spende in Höhe von 1.500 €.
Pfarrer Traugott Meßner und Helga Dieckmann bedanken sich für die großzügige Spende
bei Carsten Kaifler und Reiner Zinser von den Stadtwerken Tübingen.

Unsere Pflegekräfte freuen sich sehr über neue Gürteltaschen, die wir von dem Geld
angeschafft haben.

Was sonst noch interessiert

Novellierte BEG-Förderung: Ab 27. Februar
können Anträge gestellt werden
So viel Geld vom Staat gibt es künftig für neue Heizungen
und andere energetische Einzelmaßnahmen
Zukunft Altbau informiert über die verschiedenen Sätze der
BEG-Förderung
Ab dem 27. Februar 2024 können Hauseigentümerinnen und
Hauseigentümer wieder Anträge für die finanzielle Förde-
rung von Heizungsanlagen stellen: Neue, mit erneuerbaren
Energien betriebene Heizungen, werden künftig mit bis zu
70 Prozent der Investitionskosten gefördert. Die förderfä-
higen Kosten liegen bei maximal 30.000 Euro für die eigen-
genutzte Wohneinheit. Für den Heizungstausch in einem
selbst genutzten Einfamilienhaus sind daher bis zu 21.000
Euro Förderung drin. Für Holzheizungen mit besonders we-
nig Staubemissionen kommt noch ein Bonus von pauschal
2.500 Euro hinzu. Darauf weist das vom Umweltministerium
Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zu-
kunft Altbau hin. Die Heizungsförderung wird in den meisten

Käufer sucht Traumhaus.
immobilien.krzbb.de

www.krzbb.de
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Fällen über die Förderbank KfW abgewickelt. Die Förderbau-
steine sind Teil der Bundesförderung für effiziente Gebäude
– Einzelmaßnahmen (BEG-EM). Andere Einzelmaßnahmen,
etwa eine Wärmedämmung oder neue Fenster, werden wei-
terhin mit bis zu 20 Prozent gefördert – eine Ausnahme gibt
es für die Heizungsoptimierung bei Biomasseheizungen. In-
klusive der Förderung für Gesamtsanierungen stehen rund
17 Milliarden Euro zur Verfügung.
Fragen rund um die Förderung der energetischen Sanierung be-
antwortet das Team von Zukunft Altbau kostenfrei am Beratungs-
telefon unter 08000 12 33 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 13
Uhr) oder per E-Mail an beratungstelefon@zukunftaltbau.de.

Wer im Rahmen der Förderung von Einzelmaßnahmen eine neue
Heizung auf Basis erneuerbarer Energien anschafft, erhält künf-
tig eine Grundförderung von 30 Prozent der Kosten. Entscheidet
man sich für eine Wärmepumpe, die als Wärmequelle Wasser,
Erdreich oder Abwasser nutzt oder ein natürliches Kältemittel
verwendet, bekommt man einen Effizienz-Bonus von zusätzlich
5 Prozentpunkten. Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer
mit einem zu versteuernden Bruttoeinkommen von bis zu 40.000
Euro pro Jahr, die ihr Haus oder ihre Wohnung selbst nutzen, kön-
nen mit weiteren 30 Prozent Zuschuss rechnen, dem sogenann-
ten Einkommens-Bonus.

Grundförderung plus Einkommens-Bonus plus
Klimageschwindigkeits-Bonus
Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern und Wohnungen,
die ihre ineffiziente Heizung innerhalb der nächsten vier Jahre
austauschen, erhalten zusätzlich einen Klimageschwindigkeits-
Bonus von 20 Prozent. Konkret gibt es den Bonus, wenn eine
funktionstüchtige Öl-, Kohle-, Gas-Etagen- oder Nachtspeicher-
heizung ausgetauscht wird oder beim Ersatz einer mindestens
20 Jahre alten Gas- oder Biomasseheizung. Um den Bonus für
eine neue Biomasseheizung zu bekommen, muss diese mit einer
Solarthermieanlage, einer Photovoltaikanlage zur Warmwasser-
bereitung oder einer Warmwasserwärmepumpe ergänzt werden.
Das vermeidet das Verbrennen von Biomasse im Sommer.

Der Bonus ist ebenfalls nur für selbstgenutztes Eigentum vor-
gesehen, Vermieterinnen und Vermieter können ihn nicht nutzen.
Der Bonus sinkt ab 2028 alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte
ab.

2.500 Euro für Biomasseheizungen, die wenig Staub aus-
stoßen
„Die Zuschüsse lassen sich addieren, es gilt jedoch eine Höchst-
grenze von 70 Prozent“, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau.
„Eine Ausnahme gibt es für Holzkessel, die nicht mehr als 2,5 Mil-
ligramm Staub je Kubikmeter ausstoßen: Hier kommt zusätzlich
ein Zuschuss von pauschal 2.500 Euro hinzu. Die maximale För-
derhöhe für ein Einfamilienhaus liegt daher bei 23.500 Euro, der
Höchstbetrag bei der Heizungsförderung.“ Wichtig: die Möglich-
keit zur jährlich neuen Antragsstellung gilt bei der Heizung nicht
mehr: Fördermittel können für jede Immobilie nur noch einmal
für insgesamt bis zu 30.000 Euro Investitionskosten in Anspruch
genommen werden. Die Förderung bis zu dieser Grenze kann al-
lerdings auch über mehrere aufeinanderfolgende Förderanträge
aufgeteilt werden.

Bei Mehrparteienhäusern gibt es abweichende Förderregeln.
Für die erste Wohneinheit innerhalb solcher Gebäude liegen die
förderfähigen Kosten beim Heizungstausch bei 30.000 Euro. Für
jede weitere Wohneinheit fallen die förderfähigen Kosten nied-
riger aus. Für die zweite bis sechste Wohneinheit sind es noch
jeweils 15.000 Euro. Ab der siebten sind es jeweils 8.000 Euro.
Die maximalen förderfähigen Kosten für ein beispielhaftes Mehr-
parteienhaus mit zehn Wohneinheiten betragen daher insgesamt
137.000 Euro – 30.000 plus fünfmal 15.000 plus viermal 8.000
Euro.

Vermieterinnen und Vermieter erhalten lediglich die Grundförde-
rung von 30 Prozent. Hinzu können noch die möglichen fünf Pro-

zentpunkte Effizienz-Bonus für Wärmepumpen und pauschal die
2.500 Euro Zuschlag für emissionsarme Biomassekessel kom-
men. Die Förderung beläuft sich daher auf bis zu 11.500 Euro für
die erste Wohneinheit. Die Vermietenden dürfen nur die realen
Kosten der neuen Heizung umlegen, also den Preis der Heizung
abzüglich der Förderung. So wird der Anstieg der Miete durch
energetische Sanierungen gedämpft. Vermietende können aktu-
ell noch keine Förderanträge stellen, dies wird erst im Verlauf des
Jahres 2024 möglich sein.

Welche Heizungen gefördert werden
Die förderfähigen Heizsysteme sind der Anschluss an ein Wär-
menetz, eine Wärmepumpe, eine Hybridheizung, eine Brennstoff-
zellenheizung sowie eine automatisch betriebene Pellet- oder
Scheitholzheizung. Auch Solarthermieanlagen werden gefördert,
als alleinige Heizungstechnologie reichen sie aber nicht aus, um
die vom Gebäudeenergiegesetz (GEG) geforderten 65 Prozent
erneuerbare Energien zu erfüllen. Wichtig zu wissen: „In Wärme-

Gesprächskreis für
pflegende Angehörige

von Menschen mit Demenz
Altdorf, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Weil im
Schönbuch mit Breitenstein und Neuweiler

Herzliche Einladung
zum nächsten Gesprächskreis für
Angehörige von Menschen mit

Demenz.
Auf Ihr Kommen freue ich mich!

Termin:
Montag, 12.02.2024
14.30 bis 16.00 Uhr

Ort:
Johannes-Brenz-Haus
Pfarrgartenstr. 15 in Holzgerlingen

Anmeldung erbeten bei
Dorothea Bloching
iav- und Demenzberatungsstelle
Schönbuchlichtung
Ziegelhofstr. 1, Holzgerlingen
Telefon 07031 68 474 60
iav@dsst-schoenbuchlichtung.de
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netzgebieten mit Anschluss- und Benutzungszwang wird aus-
schließlich der Anschluss an das Wärmenetz und nicht die Errich-
tung von Einzelheizungen gefördert“, erklärt Frank Hettler. „Dies
betrifft derzeit zwar noch wenige Gebiete, könnte aber künftig an
Bedeutung gewinnen.“

Eine weitere förderfähige Option ist eine auf 100 Prozent Was-
serstoff umrüstbare Gasheizung. Bei wasserstofffähigen Gas-
heizungen sind jedoch nur die Mehrkosten förderfähig, die die
Anlage „H2-ready“ machen. Das mindert den Zuschuss erheb-
lich – zumal Wasserstoffheizungen eine sehr ungewisse Zukunft
haben. Nicht gefördert werden reine Gas- und Ölheizungen. Bei
Hybridheizungen gibt es künftig nur noch eine finanzielle Unter-
stützung für den erneuerbaren Teil. Die Kombination Gasheizung
und Wärmepumpe erhält also nur noch einen Zuschuss für die
Wärmepumpe.

Neues Verfahren: Erst Vertrag, dann Antrag, dann
Umsetzung
Auch das Antragsverfahren wurde geändert. Wer einen Antrag
stellt, muss zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits einen Lie-
ferungs- oder Leistungsvertrag mit dem Installateur oder Liefe-
ranten geschlossen haben. Dies war zuvor erst nach der Förder-
zusage möglich. Der Vertrag muss durch eine entsprechende
Klausel rückgängig gemacht werden können, falls keine Förde-
rung bewilligt wird. Fördervoraussetzung ist auch, dass der Ver-
trag das geplante Datum der Umsetzung enthält. Damit sollen
Antragsstellungen auf Vorrat verhindert werden.

Seit dem 1. Februar 2024 können sich Eigentümerinnen und Ei-
gentümer im Kundenportal „Meine KfW“ registrieren, wenn sie für
ein konkretes Vorhaben einen Antrag stellen möchten. Zukunft
Altbau empfiehlt: Für eine gewisse Übergangszeit kann man be-
reits jetzt mit dem Heizungstausch starten, bevor der Förderan-
trag gestellt ist. Der Förderantrag zu den neuen Konditionen wird
dann einfach nachträglich gestellt. Bis dahin muss auch keine
entsprechende Klausel im Vertrag mit dem Fachunternehmen
enthalten sein. Diese Sonderregelung ist befristet und gilt nur für
Vorhaben, die bis zum 31. August 2024 begonnen werden. Der
Antrag muss dann bis zum 30. November 2024 gestellt werden.
Das soll sicherstellen, dass man auch vor dem 27. Februar von
den Zuschüssen profitieren kann. Nach Ablauf der Übergangsre-
gelung müssen Förderanträge vor dem Vorhabenbeginn gestellt
werden. Dann ist die auflösende oder aufschiebende Bedingung
in dem Vertrag Pflicht.

Bei der Antragstellung gibt es ebenfalls Änderungen: Seit dem
1. Januar 2024 ist die Förderbank KfW für die Zuschussvergabe
für den Heizungstausch zuständig. Bislang war das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zuständig. Nur für
den Bau von Gebäudenetzen, mit denen bis zu 16 Gebäude ver-
sorgt werden – sowie für Maßnahmen an der Gebäudehülle, also
Dämmmaßnahmen und neue Fenster, der Anlagentechnik außer
der Heizung und der Heizungsoptimierung – verbleibt die Förder-
abwicklung beim BAFA.

Weitere Einzelmaßnahmenförderung
Für weitere Effizienzmaßnahmen gibt es ebenfalls Zuschüsse,
beispielsweise für die Dämmung der Gebäudehülle und den Ein-
bau einer Lüftungsanlage. Der Fördersatz beträgt weiterhin bis
zu 20 Prozent: Der Grundfördersatz liegt bei 15 Prozent, bei Vor-
liegen eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) kommen
fünf Prozentpunkte Bonus hinzu. Die bis zu 20 Prozent Förde-
rung gelten auch für die Heizungsoptimierung zur Effizienzver-
besserung, wie beispielsweise den hydraulischen Abgleich. Bei
der Heizungsoptimierung zur Emissionsminderung von Biomas-
seheizungen beträgt die Förderung sogar 50 Prozent. Die maxi-
mal förderfähigen Ausgaben für Effizienzmaßnahmen liegen bei
60.000 Euro pro Wohneinheit, wenn ein individueller Sanierungs-
fahrplan vorliegt und bei 30.000 Euro ohne Sanierungsfahrplan.

Die Höchstgrenzen der förderfähigen Ausgaben für den Heizungs-
tausch und weitere Effizienzmaßnahmen können addiert werden.

Für ein Einfamilienhaus oder für die erste Wohneinheit in einem
Mehrfamilienhaus gilt daher eine Höchstgrenze der förderfähigen
Kosten von 90.000 Euro, wenn die Heizung getauscht und eine
oder mehrere Effizienzmaßnahmen mit individuellem Sanierungs-
fahrplan durchgeführt werden. Bislang betrugen die maximal
förderfähigen Ausgaben für alle durchgeführten Maßnahmen am
Gebäude 60.000 Euro innerhalb eines Kalenderjahres.
Ist nicht ausreichend Eigenkapital vorhanden, unterstützt ein neu
eingeführter Ergänzungskredit über 120.000 Euro je selbstge-
nutzter Wohneinheit die Finanzierung. Der Staat senkt zusätzlich
die Zinsen um maximal 2,5 Prozent für diejenigen Gebäudeeigen-
tümerinnen und -eigentümer, deren zu versteuerndes Einkom-
men 90.000 Euro im Jahr nicht überschreitet. Der Förderkredit
wird nach Vorlage einer Zuschusszusage (KfW) beziehungsweise
eines Zuwendungsbescheids (BAFA) über die Hausbank bean-
tragt.

Förderung auch im Rahmen einer Komplettsanierung
Auch im Rahmen einer Komplettsanierung auf das energetische
Niveau eines Effizienzhauses gibt es für neue Heizungen Geld
vom Staat. Der Zuschuss für die Gesamtsanierung beträgt unver-
ändert maximal 45 Prozent. Hier liegen die förderfähigen Kosten
bei bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit. Bis zu 67.500 Euro För-
derung gibt es hier also je Wohneinheit. Alternativ zur Einzelmaß-
nahmenförderung über die KfW oder BAFA ist auch weiterhin die
steuerliche Begünstigung nach Einkommenssteuerrecht möglich.
Die Steuerlast sinkt dann über drei Jahre hinweg um insgesamt
20 Prozent, was bei maximal anrechenbaren Kosten von 200.000
Euro insgesamt 40.000 Euro Steuervorteil bringt.
Die BEG-EM-Förderrichtlinie wurde am 29. Dezember 2023 im
Bundesanzeiger veröffentlicht und ist seit dem 1. Januar 2024
in Kraft.
Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von Wohn-
häusern gibt es auf www.zukunftaltbau.de.

Diakonieladen Herrenberg Spitalgasse 36
71083 Herrenberg
Tel: 0 70 32 / 91 58 71
diakonieladen.herrenberg@elkw.de

Eine Einrichtung des evangelischen Kirchenbezirks Herrenberg.
Nehmen – Geben – Freu(n)de finden

Unser Diakonieladen bietet gute, gebrauchte Waren zu erschwinglichen
Preisen an - und das nicht nur für Menschen mit geringem Einkommen!
Der Erlös kommt den diakonischen Aufgaben in unserem Kirchenbezirk zugute.

So unterstützen wir unter anderem Beratungsdienste der Diakonie und leisten einen Beitrag für
den Verein "Flüchtlinge und wir".

Wir suchen SIE!
SIE suchen eine sinnstiftende, ehrenamtliche Tätigkeit?
SIE möchten einen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten?
SIE möchten Ihren Einsatz flexibel gestalten?
SIE möchten eine Tagesstruktur mit sozialen Kontakten?
Sie suchen einen Platz in einem herzlichen Team?

Dann sind SIE bei uns genau richtig! Wir freuen uns auf SIE!

Während der Vesperkirche: 29.1. – 10.2. erweiterte Öffnungszeiten
und ½ Preis: Winterbekleidung und Winterstiefel!

Annahme und Verkauf von Bekleidung und modernen Haushaltsgegenständen:
- Saubere, modische Kleidung (jahreszeitlich angepasst) für Damen, Herren,

Jugendliche und Kinder, Baby-Erstausstattung
- Modische Accessoires: Gürtel, Tücher, Krawatten, Taschen
- Gut erhaltene Schuhe für Erwachsene und Kinder
- Saubere Heimtextilien: Bettwäsche, Tischdecken, Handtücher
- Moderne Dekoartikel – Annahme keine Weihnachts- und Osterdeko!
- Nützliches rund ums Wohnen, modernes Geschirr und Küchenutensilien
- Tolle Spielsachen
- Aktuelle Bücher, Spiele für Erwachsene und Kinder (Annahme nur in

geringen Mengen)
- Aktuelle Kinderwagen und Kindersitze/Baby-Safe (Annahme nur aktuelle,

zugelassene Modelle), Kinder- und Reisebetten
Möbel: Verkauf und Annahme von modernen Kleinmöbeln:

- Z.B. Stühle, kleine Kommoden, Kinderbetten
- Die Möbelannahme ist begrenzt - bitte nur nach persönlicher

Rücksprache oder per e-mail mit Bild des Möbels an:
diakonieladen.herrenberg@elkw.de

Öffnungszeiten vom 29.1.-10.2.:
Mo10 - 13 Uhr bis 15 Uhr
Di 10 - 13 Uhr bis 15 Uhr
Mi 15 - 18 Uhr ab 13 Uhr
Do 10 – 13 Uhr bis 15 Uhr
Fr 13 - 16 Uhr
Sa 10 – 13 Uhr bis 15 Uhr Herzlich Willkommen!
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Mutpol – Diakonische Jugendhilfe,
Region Böblingen
Familienzentrum Holzgerlingen
Altdorfer Straße 5
71088 Holzgerlingen

WIR SUCHEN Ehrenamtliche
Wir suchen für eine Familie mit 3 Kindern (im Alter zwischen 0 –
über 10 Jahren) aus Hildrizhausen eine engagierte Person, die
sich vorstellen kann die Familie auf ehrenamtlicher Basis ca. ein-
mal die Woche zu besuchen. Ob als Ersatz-Oma/-Opa oder eine
Art Familienpate/-patin,... wenn Sie Kindern gerne vorlesen, mit
ihnen Spiele spielen, auf den Spielplatz gehen, kreativ werden
oder spazieren gehen und sich gerne engagieren möchten, dann
melden Sie sich bei uns, wir vermitteln Sie gerne an die Familie.
Ansprechpartnerin: Katja Teufel, Tel. (07031) 29 619-12

Samstagstreff für Alleinerziehende
Nächste Termine: Samstag, 16.03.2024 (9.00-11.00 Uhr)
Samstag, 20.04.2024 (9.00-11.00 Uhr)
Samstag, 11.05.2024 (9.00-11.00 Uhr)

Familienlädle Holzgerlingen
Tübinger Str. 43
Kontakt: Über das Familienzentrum
Holzgerlingen
(0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

Second-Hand-Laden für Kinder und Jugendliche

Herzlich Willkommen im Familienlädle
Ob Groß, ob Klein, schaut doch mal rein!
Im Familienlädle darf jede:r einkaufen!
Dabei werden Nachhaltigkeit und soziales Engangement unter-
stützt. Wir freuen uns auf euren Besuch bei uns!
Was gibt es zu sehen? Wir führen Kleidung und Schuhe für Ba-
bys, Kinder und Jugendliche (bis Gr. 176).
Außerdem gibt‘s bei uns allerlei Spielzeug, Bücher, Puzzle.
Wie funktioniert‘s? Bestückt wird das Familienlädle durch die
Spende von gut erhaltenen, sauberen Kleidungsstücken und
Kindersachen von Mitmenschen, die die Dinge selbst nicht mehr
brauchen und gerne weitergeben möchten. Wir bieten diese zu
kleinen Preisen an.
Bitte beachten Sie:
• Spendenabgabe nur bis 30 Minuten vor Ladenschluss möglich
• Annahme von Winterkleidung
• Keine Annahme von Sommerkleidung
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Das Familienlädle befindet sich in Holzgerlingen in der Tübinger
Straße 43. Ansprechpartnerinnen: Susanne Binder und Sarah
Huber, Telefon 07031/2961912, familienzentrum@mutpol.de

mit biblischer Orientierung
Suchtkrankenhilfe

Mir passiert nix! so sagst du immer,
hab‘ doch den Alkohol im Griff!
Ohne Hilfe wird‘s nur schlimmer,
fährst dein Lebensschiff auf‘s Riff!

(F. Peterthalner)
Geht‘s dir auch so, ist die Frage,
dann komm und ändre deine Lage.
Zum Erstgespräch laden wir herzlich ein,
du kannst Angehöriger oder Betroffener sein.
Die Gespräche vor Ort, bleiben auch dort.
Wir treffen uns
wo? In Böblingen, dienstags in den Räumen der Kreuzkirche am
Südbahnhof, in der Tübinger Str. 77
Wann? Zeitpunkt: 18.30 – 20.00 Uhr
Kontakte: S. Schäufele, Tel. 07031-602269

Gerd-Erlo Hanke, Tel. 07031-279902
Email: kontakt@bk-bb.de
web: www.bk-bb.de

Für Schönaich:
Montags 14-tägig, in den geraden Wochen von 18.30 bis 20.00
Uhr.
Kontakte: D. Vent, mobil 0171-5200418,

Festnetz 07031-4674944
Email: davent1941@gmail.com,
kontakt@bk-schoenaich.de
web: www.bk-schoenaich.de



Seite 22
Nummer 6 NachrichteNblatt GemeiNde hildrizhauseN

Einladung zum Gesprächsgruppentreffen
der entzündlichen, rheumatischen Erkrankungen, Kollageno-
sen und Weichteilrheuma
am Mittwoch, 14. Februar 2024 um 19.00 Uhr
im Mehrgenerationenhaus „Treff am See“, Poststr. 38, Böb-
lingen.
Waltraud Ruckh, Renate Brodbeck und Hans Schopf freuen sich
auf Ihr Kommen.
Anmeldung: Formlose Anmeldungen bei Hans Schopf,
Tel. 0174/3220787

Mitteilungsblatt

Gemeinde Hildrizhausen

Herausgeber: Bürgermeisteramt Hildrizhausen,
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Telefon (0 70 31) 62 00-25, Fax (0 70 31) 62 00-78
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Leser-Service-Telefon: (0 70 31) 62 00-50

www.krzbb.de

Chefsache. Stellenanzeigen in der
Tageszeitung.

Stellenangebote und -gesuche gehören in die Gesamtausgabe unserer Zeitungen.

Information und Beratung:

Telefon 0711 7205-1617
E-Mail stellen@swm-network.de
stuttgarter-zeitung.de/anzeigen
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Scan me

krzbb.de/exklusiv

*Alle Angebotsbedingungen unter krzbb.de/exklusiv

Unser neues E-Paper wird Sie begeistern –
mit vielen neuen Möglichkeiten.
Noch nie war digitales Lesen so vielseitig, so
interaktiv und so komfortabel.
Lernen Sie dieses neue Lese-Erlebnis jetzt kennen:
9 Wochen lang für nur 9 €*.

Entdecken Sie einen Lesespaß wie nie zuvor –
jetzt sichern unter:

Exklusiv für Sie zum Kennenlernen:
Das beste E-Paper, das wir je hatten!

Vorlesefunktion – Artikel ganz
entspannt nebenbei hören.

Schriftgrößen-Anpassung – für
bequemes Lesen.

Bildergalerien – für mehr Einblicke
und neue Perspektiven.

Teilen in WhatsApp & Co – lassen
Sie andere via Social Media mitlesen.

Rätsel – ganz bequem im E-Paper
lösen.

Suchfunktion – um schneller zum
Lieblingsthema zu kommen.

Günstig zum Testen –
9 Wochen für nur 9 €*!

www.krzbb.de

Teilen Sie Ihre bewegenden Momente
mit uns.

Ihre Hochzeit, die Geburt Ihres Kindes, Ihre Geburtstage und Ihre Jubiläen –
teilen Sie mit Ihrer Anzeige in unseren Tageszeitungen die bewegenden Momente Ihres
Lebens mit zahlreichen interessierten Menschen.

Information und Beratung:

Telefon 0711 7205-6170
Fax 0711 7205-1666
E-Mail anzeigen-bb@swm-network.de
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Wir kaufen Wohnmobile
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter
Am Wasserturm

Haushaltsauflösungen
SeniorenumzugmitHaushaltsauflösungen
E n t r ü m p e l u n g e n • T r a n s p o r t e
Besichtigung schnell und kostenlos.
Firma Jung • Telefon 07031 227037

SA., 24.02.24, 10–14 UHR
SCHNUPPERKURSTAG
ANMELDUNG TEL.: 07031 601046
71088 Holzgerlingen, Böblinger Str. 66

musicstore-route66.de

Feiern und Gutes tun

www.helpage.de

Unterstützzen Sie
ältere Mennschen
mit Ihrer gganz
persönlichhen
Spenden-
aktion
unter
dem
Motto:

Spenden statt
Geschenke!

www.krzbb.de

Unsere Zeitung –
Leistungsträger
für IhrenWerbeerfolg.
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ANZEIGEN – Sonderveröffentlichung im Februar 2024

Zeit für eine neue Küche
Auf die Planung kommt es an – der Küchenfachhandel berät

Irgendwann hat auch die zuver-
lässigste Küche ausgedient – die
durchschnittliche Lebensdauer
beträgt etwa zwanzig Jahre. Eine
Modernisierung nutzen viele Ei-
genheimbesitzer dann gleich für
einen kreative Neuplanung, um
die Küche an die veränderten Be-
dürfnisse und Komfortwünsche
anzupassen.
„Neben dem Design steht im Mit-
telpunkt jeder Küchenplanung
der Wunsch nach besserer Raum-
aufteilung und mehr Komfort.
Schließlich gibt es heute besse-
re Schubladensysteme, leichter
zu reinigende Oberflächen und
Arbeitsplatten – und nicht zu-
letzt einen gewissen, trendigen
Chic. Und: Selbst trotz begrenz-
ter WoWoW hnfläche können offfff enen
Küchenkonzepte entstehen, die
viel Arbeitsfläche und Stauraum
bieten“, berichtet Laureen Chris-
ten von kuechenspezialisten.de.
Für die optimale Planung ist es
wichtig zu wissen, wie die Küche
später genutzt werden soll. Eine
Single-Küche braucht andere
Raumkonzepte als eine Familien-
küche. Auch kurze Laufwege zwi-
schen den VoVoV rräten, der Spüle und
dem Kochfeld entscheiden über
späteres WoWoW hlfühlen.
„Moderne Küchen sind heute
Statements für Spaß am gesun-
den Kochen“, weiß Laureen Chris-
ten. Dass dabei immer häufiger
smarte Küchengeräte integriert
werden, entlastet die Nutzer und

steigert das WoWoW hlfühlen in der
Küche. Armaturen funktionieren
berührungslos, Brat- und Koch-
sensoren regulieren automatisch
die TeTeT mperatur.r.r Smarte Kühl-
schränke helfen bei der Erstellung
der Einkaufsliste. Auch bei diesen
innovativen TrTrT ends können die
Küchenprofis individuell beraten
und bieten geeignete Finanzie-
rungsmöglichkeiten.
Übrigens: Manchmal reicht es
auch, einige Möbelfronten auszu-
tauschen, eine neue Arbeitsplatte
zu montieren oder die Küchenge-
räte upzudaten.
Ergonomische Küchenplanung,
individueller Komfortgewinn
Moderne Küchen verbinden Kom-
fort und Design in besonderem
Maße – das Thema Ergonomie
spielt dabei eine wichtige Rolle.
Schränke, Geräte und alltägliche
Laufwege in der Küche sollten
optimal an die Bedürfnisse der Be-
nutzer angepasst sein. Doch wie
gelingt das, wenn Personen unter-
schiedlicher Körpergröße die Kü-
che nutzen?
„In einer professionell geplanten
Küche finden sich verschiedene
Arbeitshöhen“, so die Fachfrau.
Auch höhenverstellbare Arbeits-
platten erleichtern die Arbeit. Bei
Küchengeräten wie Geschirrspü-
ler und Backofen achten Profis auf
Einbau in Arbeitshöhe und clevere
Hebemechanismen für rücken-
freundliche Nutzung. „Schon ein
einfaches Mittel wie der VoVoV llaus-

zug macht aus Küchenschränken
einen ergonomischen Stauraum.“
Für mehr Komfort empfehlen die
Küchenspezialisten Oberschränke
mit Klappen auszustatten. Diese
öfffff nen sich nach oben und ragen
so nicht in den Arbeitsbereich hi-
nein.
Durch die optimale Anordnung
der Geräte und Schränke im soge-
nannten Küchendreieck (VoVoV rrat,
Spülen, Kochen) lassen sich die
Arbeitsabläufe effiffif zienter und so
ergonomisch wie möglich gestal-
ten. Die Unterschiede sind beein-
druckend: „In einer gut geplanten

Küche werden im Jahr 75 Kilome-
ter zurückgelegt,“ weiß Laureen
Christen. WeWeW nn Laien eine Küche
planen, wird daraus schnell eine
jährliche Laufstrecke von fast 190
Kilometer.r.r Deshalb ist es wichtig,
schon vor der Küchenplanung die
eignenWeWeW ge und Abläufe zu ana-
lysieren. WeWeW r nutzt die Küche und
wie? Wird gern und viel gekocht?
Wie viele smarte Gadgets und Kü-
chengeräte sollen eingebunden
werden?WeWeW itere Infos imKüchen-
fachhandel vor Ort oder unter
www.kuechenspezialisten.de.

(txn/s/s/ el)
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Frasch Fenster
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Böblingen: 2,5 Zi., ca. 58 m²Wfl., kl. Einheit, ruhige Lage,
EBK, Balkon, Außenstellpl., 2x Keller uvm.! V,V,V 99,1 kWkWk h, Öl,
EEK„C“, BjBjB . 1963 (2013 umfafaf ssend renoviert) € 245.000*

Sifi-Hinterweil: 3 Zi., ca. 83 m² Wfl., EBK, Balkon, mo-
dernes Bad mit WM-Anschluss, sep. WC, Glattputz,
Kellerraum, TG-Stellpl. mit ToToT r uvm.! B, 99,1 kWh,
Strom, EEK „C“, Bj. 1976 (2017 renoviert) € 255.000*

BB-Dagersheim: 3,5 Zi., ca. 82 m² Wfl., kl. Einheit, Bal-
kon, BadmitWanne, Hausmeisterservice, Stellplatz uvm.!
V,V,V 107 kWkWk h, Öl, EEK„D“, BjBjB . 1983 € 259.000*

Böblingen: 2,5 Zi.-Penthousewhg., ca. 62 m² Wfl., EBK,
gr. Dachterr., Bad mit Wanne, Aufzug, Hausmeisterser-
vice, TG-Stellpl. uvm.! V,V,V 75 kWh, Fernwärme, EEK „C“,C“,C“
Bj. 1980 (2020 komplett renoviert) € 280.000*

Aidlingen: 3,5 Zi., ca. 85 m² Wfl., Balkon, TL-Bad, bar-
rierefrei erreichbar,r,r 2x TG-Stellpl. uvm.! B, 11 kWh, Gas/
Solar/Wärmepumpe, EEK„A+“, Bj. 2016 € 335.000*

Sindelfingen: Penthouse-Whg. mit Blick über die Stadt,
3,5 Zi., ca. 124 m²Wfl., 2xWintergarten, Aufzfzf ug, Garage
uvm.! V,V,V 47 kWkWk h, Fernwärme, EEK„A“A“A , BjBjB . 1961 € 549.000*

Gärtringen: RMH, 4,5 Zi., ca. 109 m² Wfl., ca. 35 m²
Nutzfl., ca. 143 m² Grdst., TerTerT rasse + Balkon + Garten,
neues Bad, Entkalkungsanlage, Garage, Stellpl. uvm.!

WOHNUNGEN B, 233,3 kWh, Öl, EEK„G“, Baujahr 1977 (im Laufefef der Jah-
re komplett renoviert) € 485.000*

Steinenbronn: Freistehendes EFH, 5 Zi., ca. 95m²Wfl., ca.
71 m² Nutzfl., ca. 500 m² Grdst., EBK, TeTeT rr. + gr. Garten, TL-
Bad, sep.WC, Hobbyraum im UG, Garage + Außenstellpl.
uvm.! B, 351,4 kWkWk h, Öl, EEK„H“, BjBjB . 1957 € 498.000*

Offeffeff ne Besichtigung am Sa., 03.02. vovov n 11:30-12:30 Uhr
KoKoK mmenSie indieGoldäckekek rstr.r.r & fofof lgenSiedenSchildern!

BB: Freistehendes EFH, 5 Zi., ca. 128 m² Wfl., ca.
56 m² Nutzfl., ca. 468 m² Grdst., Garten, 2 Garagen uvm.!
B, 326 kWkWk h, Öl, EEK„H“, BjBjB . 1938 (Anbau 1969) € 648.000*

Sifi: DHH, 4 Zi. (+ Hobbyaum), ca. 121 m² WflWflW ., ca. 71 m²
Nutzfl., ca. 220m² Grdst., neue EBK,K,K TeTeT rr.r.r + Balkon +Garten,
Schwedenofefef n, Garage + Stellpl. uvm.! B, 217,7 kWkWk h, Fern-
wärme, EEK„G“, BjBjB . 1967 (2022 renoviert) € 695.000*

Magstadt: Freistehendes EFH, 7 Zi., ca. 129 m² Wfl., ca.
100 m² Nutzfl., ca. 433 m² Grdst., gr. überdachte TeTeT rr.
mit Garten, Kachelofefef n, gr. Garage mit Werkstatt, teilw.
ausgebautes DG uvm.! B, 186,8 kWh, Öl, EEK„F“, BjBjB . 1938,
2019 komplett renoviert € 725.000*

Sifi: Freistehender Flachdachbungalow! 5,5 Zi., ca. 175m²
Wfl., ca. 97m²Nutzfl., ca. 440m²Grdst.,TeTeT rr.r.r + Gartenhaus,
Gas-Kamin, Edle Stein & Parkettböden, Alarmanlage, LED-
Beleuchtung, exkl. EBK, WeWeW llnessbereich, Garage mit An-
bau + 2x Stellpl. uvm.! V,V,V 128,8 kWkWk h, Gas, EEK„D“, BjBjB . 1974
(2019 hochwertig kernsaniert & umgebaut) € 1.150.000*

WeWeW il im Schönbuch: 4-FH, ca. 417 m² Gesamtwfl., ca.
104 m² Nutzfl., ca. 1104 m² Grdst., 4 TeTeT rr. + Dachterr., Fuß-
bodenheizung, elektktk r. Rollläden, teilw. elektktk r. Jalousien,
Feinputz, viele bodentiefefef Fenster,r,r Fliese, Geräteraum im
Außenbereich, Doppelgarage mit Stellplätzen davor,r,r Au-
ßenstellpl. vor dem Haus uvm.! BjBjB . 1975 (Erstbezug nach
Kernsanierung) EnEV in VoVoV rbereitung! € 2.400.000**

Sindelfingen: Exklusives Wohnen! Freistehendes
EFH + Einliegerwhg., 9,5 Zi., Gesamtwfl.: ca. 376 m²,
2x TeTeT rr. + Garten mit Pool + 3 Balkone, über 66 m²
Wohnen/Essen, Kaminofen, elekr. Jalousien, 4x Ga-
rage. 4x Stellpl. uvm.! B, 207,90 kWh, Pellets, EEK „G“,
Bj. 1963 (2013 umfangreich saniert) € 2.480.000*

Sindelfingen: Exklusive Villa in bester Lage! 6,5 Zi., ca.
397 m²Wfl., ca. 36 m² Nutzfl., ca. 1489 m² Grdst., gr. exklu-
sive Ausstattung auf höchstem Niveau, 4x TeTeT rr. + Garten,
offeffeff ner Kamin, elektktk rische Außenjalousien, Fußboden-
heizung, Garage (mit Wallbox) & Stellplatz davor,r,r Photo-
voltaikanlage uvm.! B, 24,3 kWkWk h, LWLWL P (Strom der Photo-
voltaikanlage + Fußbodenhzg.), EEK „A+“, BjBjB . 1969 | 2022
kernsaniert & sehr hochwertig renoviert € 3.300.000*

*zzgl. 3,57%Provision inklusive 19%MwSt.
**zzgl. 4,76%Provision inklusive 19%MwSt.
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Der Naumburger Dom St. Peter
und Paul ist als Unesco-Welterbe-
stätte der Besuchermagnet in
der reizvollen Stadt Naumburg
(Saale). Die Arbeiten des „Naum-
burger Meisters“, eines nament-
lich unbekannten Architekten
und Steinbildhauers, strahlen
dabei im Westchor des Doms
mit ihrer Wirklichkeitsnähe und
Ausdruckskraft die größte Anzie-
hungskraft aus. Die bekannteste
der zwölf lebensgroßen Stifterfi-
guren ist Markgräfin Uta. Sie gilt
als Sinnbild der „schönsten Frau
desMittelalters“. Ihre Anmut und
Grazie faszinieren immer wieder
aufs Neue und sind auch Anlass
des neunten „Uta-Treffens“, zu
dem vom 19. bis 21. April 2024
die Stadt Naumburg und die Ver-
einigten Domstifter einladen.
Alle Infos und das vollständige
Programm gibt es unter www.
uta-treffen.de. Willkommen sind
bei diesem Treffen nicht nur alle
Utas dieser Welt, sondern seit
2012 auch die Namensträgerin-
nen und Namensträger der ande-
ren elf Stifterfiguren.

Wenn Umberto Eco mit Uta es-
sen geht
Die Stifterfigur Uta wurde im vo-
rigen Jahrhundert zu einer Iko-
ne und Namensgeberin für viele
Mädchen. Bereits weit über 1.300
Utas nutzten im Rahmen voran-
gegangener Treffen die Gelegen-
heit, die berühmte Skulptur und
ihre Geschichte kennenzulernen
und dabei mit anderen Utas Ge-
schichten zur eigenen Namens-
gebung und persönliche Erin-
nerungen auszutauschen. Die
jüngste Uta war gerade einmal
ein Jahr alt und reiste mit ihrer

Großmutter Uta an. Den weites-
ten Weg legte eine Uta aus Ja-
maika zurück. DasWirken des na-
mentlich unbekannten Schöpfers
der Stifterfiguren lässt sich an-
hand der erhaltenen Werke von
Nordfrankreich über Mainz nach
Naumburg und Meißen quer
durch Europa nachvollziehen.
Speziell Architektur,Architektur,Architektur Skulptur,Skulptur,Skulptur
Glas- und Wandmalerei des um
1250 vollendeten Naumburger
Westchores bestechen durch he-
rausragende künstlerische Quali-
tät. Bei den zwölf Stifterfiguren
sind Gesichter,Gesichter,Gesichter Gesten und Be-
wegungen lebendig, realitätsnah
und ausdrucksstark wiedergege-
ben. In einer ganz besonderen
Weise würdigte der berühmte
Autor Umberto Eco Markgräfin
Uta. In seiner „Geschichte der
Schönheit“ schreibt er: „Wenn
Sie mich fragen, mit welcher Frau
der Kunstgeschichte ich essen ge-
hen und einen Abend verbringen
würde, wäre da zuerst Uta aus
dem Naumburger Dom“.

VeranstaltungsmottoVeranstaltungsmottoV „Jeder Mo-
ment seid ihr“ und viele High-
lights
Das Motto und Gebot des drei-
tägigen Uta-Treffens lautet „Je-
der Moment seid ihr“: Es werden
die Glanzlichter Naumburgs und
die Schätze des Doms präsentiert
sowie Ausflüge in die Keller des
Weins angeboten. Neben der fei-
erlichen Eröffnung im Dom sowie
einer Weinwanderung im Naum-
burger Blütengrund wird ein
Gala-Abend in der Rotkäppchen
Sektkellerei Freyburg (Unstrut)
das Highlight der Veranstaltung
sein.

Kurz gefasst: Der Dom St. Peter
und Paul prägt als Unesco-Welt-
erbestätte die Stadt Naumburg
(Saale). Die Arbeiten des „Naum-
burger Meisters“ im Westchor
des Doms strahlen dabei mit ihrer
Wirklichkeitsnähe die größte An-
ziehungskraft aus. Die bekann-
teste der zwölf lebensgroßen
Stifterfiguren ist Markgräfin Uta.
Sie gilt als Sinnbild der „schöns-
ten Frau des Mittelalters“. Ihre
Anmut und Grazie sind Anlass
des neunten „Uta-Treffens“ vom
19. bis 21. April 2024, Infos gibt
es unter www.uta-treffen.de.
Willkommen sind nicht nur alle
Utas, sondern auch die Namens-
trägerinnen und -träger der an-
deren elf Figuren. Neben der fei-
erlichen Eröffnung im Dom wird
ein Gala-Abend in der Rotkäpp-

chen Sektkellerei Freyburg (Un-
strut) Highlight der Veranstal-
tung sein, die unter dem Motto
„Jeder Moment seid ihr“ steht.

(DJD/sel)
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 Freizeit  Urlaub  Ferien  Abenteuer

ANZEIGEN – Sonderveröffentlichung im Februar 2024

Die schönste Frau des Mittelalters
Im April 2024 findet in Naumburg (Saale) das große Uta-Treffen statt

Zum großen Uta-TrTrT efffff en in Naumburg
(Saale) sind nicht nur alle Utas dieser
Welt, sondern seit 2012 auch die Na-
mensträgerinnen und Namensträger
der anderen elf Stiftftf erfiguren aus dem
Naumburger Dom eingeladen. (Foto:
DJD/ToToT urist-Information Naumburg/ToToT rs-
ten Biel)

Cinque Terre und Insel Elba 5 T. 27.03. ab 725,-
Ostern an der Blumenriviera 5 T. 28.03. ab 610,-
Gardasee - Verona - Venedig 5 T. 24.04. ab 580,-
Muttertag in Thüringen mit AMIGOS 3 T. 11.05. ab 435,-
Normandie und Bretagne gesichert 8 T. 19.05. ab 1255,-
Maritimes Hamburg mit Musical 4 T. 21.05. ab 675,-
Moldauklöster in Rumänien 14 T. 21.05. ab 1925,-
Dresden - Spreewald 5 T. 29.05. ab 745,-
Nordkap und Lofoten gesichert 15 T. 29.05. ab 3095,-
Schottland Rundreise gesichert 11 T. 07.06. ab 1915,-
Inselhüpfen in Ostfriesland 6 T. 09.06. ab 1095,-
Andorra und Barcelona gesichert 10 T. 19.06. ab 1385,-
Märchenhaftes Loiretal 6 T. 23.06. ab 1150,-
Lüneburger Heide 4 T. 04.07. ab 585,-
Irland mit Nordirland 12 T. 04.07. ab 2335,-
Leuchtende Farben der Provence 6 T. 16.07. ab 1035,-
Inseln der Ostsee - Rügen - Usedom 6 T. 13.08. ab 1050,-
Bernina- und Glacier Express 4 T. 22.08. ab 815,-
Schweden Rundreise mit Elchsafari 9 T. 24.08. ab 2179,-
Hallig Hooge, Föhr und Insel Sylt 6 T. 27.08. ab 965,-
Zunm singenden Wirt nach Gerlos 5 T. 30.08. ab 750,-

Info`s anfordern:  07443 247170
Weitere Reisen im Web ... www.schweizer-reisen.de
SScchhwweeiizzeerr RReeiisseenn VVeerrkkeehhrr && TToouurriissttiikk GGmmbbHH •• HHeeiilliiggeennbbrroonnnneerr SSttrr. 22 •• 7722117788 WWaallddaacchhttaall

Unsere begleiteten Busreisen 2024

„Ich war noch nicht überall, aber

es steht auf meiner Liste.“Susan Sontag

Kur- und WellnesshoWellnesshoW tel Schropp GmbH
Obere Mühlstr. 13 A · 86825 Bad Wörishofen
Tel.:Tel.:T 08247/3500-0
Email: info@hotel-schropp.de · Internet: www.hotel-schropp.de

„Entspannt von
Kopf bis Fuß“
(buchbar bis 20.12.2023)

Zum Preis ab 398,– €
pro Person

„Winterduett“
(buchbar bis 24.03.2024)

• 7 ÜbernachtungeÜbernachtungen inkl. Halbpension
• 2 Wechselgüssenechselgüssen nach Kneipp
• 1 HeublumensackHeublumensack
• 1 warme Leibauflauflage
• 2 TeilmassaTeilmassaT gen
• Bewegungs- undund EntspannuEntspannungngs-s-

programm an denden Werktagengen
• Nutzung von HallenbadHallenbad undd

SaunalandschaftSaunalandschaft

Zum Preis ab 1248,– €
für 2 Personen.

Auch einzeln buch
bar!
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Genuss rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche

Ab Donnerstag, den 22. Februar 2024,
könnt ihr bei uns in der Schulstraße 4 in
Weil im Schönbuch rund um die Uhr, an
sieben Tagen die Woche, 365 Tage im Jahr
eure Lieblingsprodukte einkaufen.

Euch erwartet eine große Auswahl unserer
beliebtesten Fleisch- und Wurstwaren sowie
zahlreiche weitere Artikel wie Kartoffeln, Milch
und Eier.

Als Willkommensgeschenk gibt es für
jede Neuregistrierung bis Ende März
einen 5€-Einkaufsgutschein für den
Geiser 24/7-Shop.

Deshalb jetzt gleich registrieren!

Wir freuen uns auf euch!

P.S. Zusätzlich bieten wir euch wie ge-
wohnt von Dienstag bis Freitag von 11 bis
13 Uhr Leckeres von der Heißtheke und
unsere köstlichen Mittagessen an.

www.metzgerei-geiser.deMetzgerei Axel Geiser

MMeettettetettettttettttttettzzttzzzzzzggzzggzzgzzggzzggggzzggggggzzggeeggeeggeggeggeeeeggeeeeeeggeerreerreereerreerrrreerrrrrreerrhhrrhhrrhrrhhrrhhhhrrhhhhhhrrhhaahhaahhahhaahhaaaahhaaaaaahhaannaannaanaannaannnnaannnnnnaannddnnddnndnnnndddnnddddddnnddwwddwwddwddwwddwwwwddwwwwwwddwweerrerrererrerrrrerrrrrrerrkkrrkkrrkrrkkrrkkkkrrkkkkkkrrkk nneeneenenneeeneeeeneuueeuueeueeuueeuuuueeuuuuuueeuu rreereererreeereeeereaaeeaaeeaeeaaeeaaaaeeaaaaaeeallaallaalaaaalllaallllaaliilliillilliilliiiilliiiiiilliissiissiisiissiissssiissssssiissiissiississiissiiiissiiiiissiieeiieeiieiieeiieeeeiieeeeeeiieerreerreereerreerrrreerrrrrreerrttrrttrrtrrtrrtttrrttttrrt

7 T n dieW

eeeerrrrhhhhaaaa
Der neue Geiser 24/7-Shop

www.metzgerei-geiser.de/
222444geiiiser

Einfach hiernfach hier

registrieren

Tel. 07157 62301 | info@metzgerei-geiser.de www.facebook.com/axelgeisermetzgerei

So funktioniert der Geiser 24/7-Shop

1. Registrieren
Registriert euch unter

www.metzgerei-geiser.de/24geiser

3. Einkaufen
Legt eure gewünschten Produkte
in den Kassenschacht, dort werden

diese automatisch registriert.

2. Laden betreten
NachderRegistrierungerhaltet ihr euren
persönlichQR-Code.Mit diesemkönnt ihr
amTürscanner die Ladentüre öffnen.

4. Einkauf bezahlen
Um den Einkauf zu bezahlen haltet ihr
euren persönlichen QR-Code an den
Kassenscanner. Der Rechnungsbetrag
wir von eurem Konto abgebucht und ihr
erhaltet den Kassenbeleg per Mail.

Pfalzgrafenweiler • Maybachstr. 3
✆ 07445/81044 • info@alukaupp.de

www.alukaupp.de Das perfekte errassendachsystem –
entwickelt vonnn ALU KAAKAUPPPP
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BBBeschattungsanlagen

PPPergolaverglasungen

BBBalkonverglasungen

VVVorbauten aller Art

GGGanzglaselemente

SSSchiebesysteme

WWWintergärten

FFFaltsysteme

HHHaustüren

VVVordächer

MMMarkisen
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Wir präsentieren
Ihre Immobilie auf der

Immo-Messe Böblingen!
Sichern Sie sich schnell noch einen

Platz für Ihre Immobilie auf unserem
Stand am 02. & 03. März 2024!

Rufen Sie jetzt schnell an unter 07031-4918 500!

Platz für Ihre Immobilie auf unserem 

Gutschein*

*Gilt für den Großraum Böblingen. Anrufen, mailen (immobi-

lien@baerbel-bahr.de) oder Abschnitt vorbeibringen.lien@baerbel-bahr.de) oder Abschnitt vorbeibringen.

regional
kompetent
persönlich

Unsere

Markt-Kenner-
Garantie

für eine professionelle

Marktwertermittlung
IIhhrreerr IImmmmoobbiilliiee ooddeerr IIhhrreess GGrruunnddssttüücckk
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